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USBEKISTAN 

Verordnungen über das Verfahren zum Schutz des Staatsgebiets der Republik Usbekistan vor 
Quarantäneschädlingen von Pflanzen und Genehmigungsverfahren in der Pflanzenquarantäne, 
2018 Nr. 65 

(Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан Об утверждении Положений o 
порядке охраны территории Республики Узбекистан от вредных организмов карантина 
растений; Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ўсимликлар карантинидаги зарарли 
организмлардан ҳимоя қилиш ва ўсимликлар карантини соҳасида рухсат бериш тартиб-
таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида; 2018 65-сон) 
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(Auszugsweise Arbeitsübersetzung aus dem Russischen/Usbekischen, Julius Kühn-Institut, 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale 
Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, 21.04.2026) 

Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr. 

Inoffiziell konsolidierte Fassung. Geändert durch: 
M1 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 787 vom 18.09.2019 
M2 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 32 vom 22.01.2021 
M3 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 136 vom 15.03.2021 
M4 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 752 vom 15.12.2021 
M5 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 491 vom 22.09.2022 
M6 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 707 vom 03.01.2024 
M7 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 727 vom 01.11.2024 (Anhänge) 
M8 Verordnung des Ministerrats der Republik Usbekistan Nr. 362 vom 13.06.2025 

VERORDNUNG DES MINISTERRATS  
ÜBER DIE VERABSCHIEDUNG DER VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN ZUM SCHUTZ DES 

STAATSGEBIETS DER REPUBLIK USBEKISTAN VOR QUARANTÄNESCHÄDLINGEN VON 
PFLANZEN UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN IN DER PFLANZENQUARANTÄNE 

… 

beschließt das Ministerrat folgendes: 

1.  –  die Vorschriften für das Verfahren zum Schutz des Staatsgebiets der Republik Usbekistan 
vor Quarantäneschädlingen von Pflanzen gemäß Anlage 1, 

̶ die Vorschriften für das Verfahren für die Ausstellung von Quarantänegenehmigungen für 
geregelte Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne gemäß Anlage 2; 

̶  die Vorschriften für das Verfahren für die Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen 
für geregelte Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne gemäß Anlage 3. 

2.  … 

3.  … 

Der Premierminister der Republik Usbekistan A. ARIPOV 



 
Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit 
Usbekistan, Verordnung 2018/65 Einfuhr 2/73 

Taschkent 

29. Januar 2018 

Nr. 65 

Verordnung des Ministerrats Nr. 65 vom 29. Januar 2018 
ANLAGE 1 

VORSCHRIFTEN  
für das Verfahren zum Schutz des Staatsgebiets der Republik Usbekistan vor 

Quarantäneschädlingen von Pflanzen 

Kapitel 1. Allgemeine Bestimmungen 

1. Diese Vorschriften legen das Verfahren für den Schutz des Staatsgebiets der Republik 
Usbekistan vor Quarantäneschädlingen von Pflanzen fest. 

2. In diesen Vorschriften werden die folgenden Termini verwendet: 

Belüftung – Maßnahmen zur Beseitigung giftiger gasförmiger Stoffe in luftdicht verschlossenen 
Erzeugnissen nach Beendigung der Desinfektion (Begasung) gegen Quarantäneschädlinge mit 
chemischen Mitteln; 

Quarantänegenehmigung – Dokument, mit dem die vorschriftsmäßige Einfuhr geregelter 
Erzeugnisse in das Staatsgebiet der Republik Usbekistan oder deren Durchfuhr durch das 
Staatsgebiet genehmigt wird und das von der ►M6 Agentur für Pflanzenschutz und –quarantäne 
beim Ministerium für Landwirtschaft der Republik Usbekistan ◄ ausgestellt wird; 

Pflanzengesundheitszeugnis – Dokument entsprechend internationalem Muster, ausgestellt von der 
zuständigen staatlichen Stelle des Ausfuhrlandes für jede Transporteinheit geregelter Erzeugnisse, 
mit dem bescheinigt wird, dass die geregelten Erzeugnisse frei von Quarantäneschädlingen der 
Pflanzen sind; 

Pflanzengesundheitliche Anforderungen – Maßnahmen, die der Verhinderung des Befalls geregelter 
Erzeugnisse mit Quarantäneschädlingen und anderen Schadorganismenaa der Verbreitung dieser 
Schadorganismen dienen; 

Begasung – Desinfektion mit chemischen Begasungsmitteln zur Vernichtung von 
Quarantäneschädlingen von Pflanzen; 

Bescheinigung über die Öffnung einer Transporteinheit – Dokument für die Öffnung einer 
Transporteinheit und deren Quarantäneinspektion nach Überprüfung einer Sendung eingeführter 
geregelter Erzeugnisse an dem in der Quarantänegenehmigung angegebenen Ort; 

Pflanzenquarantäne – Komplex von Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung und 
Ausbreitung von und zur Tilgung von Quarantäneschädlingen von Pflanzen, die der Landwirtschaft 
und der weiteren Pflanzenwelt erhebliche wirtschaftliche Schäden zufügen können, sowie die 
Durchführung von Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung; 

Bescheinigung über die Quarantäneinspektion – Dokument, mit dem bescheinigt wird, dass 
geregelte Erzeugnisse frei von Quarantäneschädlingen von Pflanzen und anderen Schadorganismen 
sind, und auf dessen Grundlage die Bescheinigung über die Öffnung der Transporteinheit ausgestellt 
wird; 
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Geregelte Erzeugnisse – Pflanzen, Pflanzenteile, Saatgut, Verarbeitungserzeugnisse, sonstige 
Gegenstände und Sendungen, die als Träger von Quarantäneschädlingen von Pflanzen dienen 
können; 

Quarantäneinspektion – Inspektion der Lager-, Verarbeitungs-, Verwertungs- und Empfangsorte 
geregelter Erzeugnisse sowie der angrenzenden Flächen, der landwirtschaftlichen Nutzflächen, des 
Waldbestandes, von Naturschutzgebieten, die von staatlichen Inspektoren für Pflanzenquarantäne 
für die rechtzeitige Feststellung von Quarantäneschädlingen durchgeführt wird. 

3. Die Pflanzenquarantäne wird gemäß dem Gesetz der Republik Usbekistan "Über die 
Pflanzenquarantäne", den Regeln der Pflanzenquarantäne, anderen normativen und rechtlichen 
Akten und pflanzengesundheitlichen Anforderungen durchgeführt. 

4. Juristische und natürliche Personen, die sich mit der Erzeugung, Verarbeitung, dem 
Inverkehrbringen, der Einfuhr in die und Ausfuhr aus der Republik von geregelten Erzeugnissen 
befassen, tragen die Verantwortung für die rechtzeitige und vollständige Durchführung 
vorbeugender Maßnahmen der Pflanzenquarantäne. 

5. Die Liste der zur Einfuhr in die Republik Usbekistan bzw. zur Ausfuhr aus ihr bestimmten 
Erzeugnisse, die der Pflanzenquarantänekontrolle unterliegen, ist im Anhang Nr. 1 zu diesen 
Vorschriften festgelegt. 

Kapitel 2. Einfuhr geregelter Erzeugnisse in die Republik Usbekistan 

6. Die Einfuhr geregelter Erzeugnisse in die Republik Usbekistan erfolgt gemäß den 
Anforderungen, die im Gesetz der Republik Usbekistan "Über die Quarantäne von Pflanzen", in den 
Pflanzenquarantänevorschriften, in anderen Rechtsakten, in den pflanzengesundheitlichen 
Anforderungen, in diesen Vorschriften und Quarantänegenehmigungen festgelegt sind. 

7. Die Einfuhr geregelter Erzeugnisse in die Republik Usbekistan ist gegen die Vorlage einer 
Quarantänegenehmigung, die von der ►M6 Agentur für Pflanzenschutz und –quarantäne beim 
Ministerium der Landwirtschaft der Republik Usbekistan (im weiteren "Agentur" genannt) ◄ erteilt 
wird, sowie eines Pflanzengesundheitszeugnisses oder eines Nachweises, das bzw. der von den 
zuständigen staatlichen Stellen des Ausfuhrlandes erteilt wird, zulässig. 

►M6 Die Einfuhr geregelter Erzeugnisse in die Republik Usbekistan ist in folgenden Fällen nur gegen 
die Vorlage einer von der Agentur für jede Sendung einzeln ausgestellte Quarantänegenehmigung 
erlaubt: 

̶ im Ausfuhrlandand gibt es keine zuständige nationale Stelle; 

̶ für pflanzengesundheitlich geregelte Erzeugnisse mit geringem pflanzengesundheitlichen Risiko, 
für die im Ausfuhrland kein Pflanzengesundheitszeugnis benötigt wird und die in der Liste der 
pflanzengesundheitlich geregelten Erzeugnisse für die Einfuhr in das Staatsgebiet Usbekistans und 
die Ausfuhr aus diesem genannt sind. ◄ 

8. Geregelte Erzeugnisse, die zur Einfuhr in die Republik Usbekistan bestimmt sind, werden an 
den staatlichen Grenzübertrittstellen von den staatlichen Pflanzenquarantäneinspektoren 
kontrolliert. 

9. Sollen geregelte Erzeugnisse in die Republik Usbekistan eingeführt werden, deren Einfuhr in 
die Republik Usbekistan verboten ist, oder die in der pflanzengesundheitlichen Kontrolle beanstandet 
wurden, werden solche Erzeugnisse von den staatlichen Pflanzenquarantäneinspektoren unter 
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Beteiligung von Fachleuten behandelt, worüber ein Bericht angefertigt wird und die interessierten 
Parteien benachrichtigt werden. 

10. Werden in der Post oder im Gepäck (Handgepäck) von Besatzungsmitgliedern und Passagieren 
im Auto-, Luft- und Eisenbahnverkehr geregelte Erzeugnisse festgestellt, deren Einfuhr in die 
Republik Usbekistan oder Durchfuhr durch ihr Staatsgebiet (Transit) verboten ist, werden solche 
Erzeugnisse vom staatlichen Pflanzenquarantäneinspektor einbehalten und unter Beteiligung der 
Besitzer des Gepäcks (Handgepäcks) behandelt oder vernichtet. In diesem Fall stellt der staatliche 
Pflanzenquarantäneinspektor eine Bescheinigung in zweifacher Ausfertigung aus und händigt eine 
Kopie an den Eigentümer der Erzeugnisse aus. 

11. Als Ausnahme zu Pflanzgut, das nicht in die Republik Usbekistan eingeführt werden darf, 
dürfen geregelte Erzeugnisse, die in der Liste der Gebiete aufgeführt sind, in Form von verarbeiteten 
Quarantäne-Unkrautarten für Nahrungs-, Futter- und wissenschaftliche Zwecke in die Republik 
eingeführt werden. 

12.  Proben der geregelten Erzeugnisse, die an die Adresse der in der Republik Usbekistan 
akkreditierten diplomatischen Vertretungen, konsularischen Vertretungen, internationalen, 
zwischenstaatlichen Organisationen (im weiteren "diplomatische Vertretungen" genannt) gesendet 
werden und in der Republik Usbekistan eintreffen, unterliegen generell der Kontrolle. 

13. Vertreter diplomatischer Vertretungen werden beim Überqueren der Staatsgrenze auf die 
Rechtsvorschriften der Republik Usbekistan auf dem Gebiet der Pflanzenquarantäne und die 
Kontrollverfahren für geregelte Erzeugnisse hingewiesen. 

14. Der staatliche Pflanzenquarantäneinspektor führt die Quarantänekontrolle geregelter 
Erzeugnisse, die an diplomatische Vertretungen geschickt werden, unter Entnahme von Proben für 
Laboruntersuchungen unter Beteiligung des Eigentümers (Vertreters) und eines Mitarbeiters der 
Zollbehörde am Ankunftsort der Sendung durch. Diese Sendungen müssen von einem 
Pflanzengesundheitszeugnis oder einer Bescheinigung begleitet sein, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle des Ausfuhrlandes ausgestellt wurde. 

15. Werden in Proben geregelter Erzeugnisse Anzeichen für einen Befall mit 
Quarantäneschädlingen von Pflanzen festgestellt, werden sie zur Untersuchung an entsprechende 
Quarantänelaboratorien weitergeleitet. Werden in diesen Proben Quarantäneschädlinge und andere 
gefährliche Schädlinge, Pflanzenkrankheiten und Unkräuter festgestellt, so sind sie zu behandeln 
oder an den Absender zurückzusenden; ist eine Rücksendung an den Absender nicht möglich, so sind 
sie zu vernichten. Der staatliche Pflanzenquarantäneinspektor erstellt einen gesonderten Bericht und 
sendet ihn innerhalb von drei Arbeitstagen an die betroffenen Parteien. 

16. Werden an Pflanzenerzeugnissen, die für diplomatische Vertretungen für Lebensmittelzwecke 
bestimmt sind und für die ein Pflanzengesundheitszeugnis oder ein Nachweis vorliegt, in einer 
Laboruntersuchung keine Quarantäneschädlinge festgestellt, dürfen sie ohne Behandlung verwendet 
werden. 

Kapitel 3. Kontrolle von geregelten Erzeugnissen und Transportmitteln, die in die Republik 
Usbekistan eingeführt werden 

17. In die Republik Usbekistan eingeführte geregelte Erzeugnisse und Fahrzeuge werden von 
staatlichen Pflanzenquarantäneinspektoren an den Grenzübertrittstellen für Pflanzenquarantäne 
kontrolliert, die an den Grenzübertrittorten eingerichtet sind. 
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►M4 Die staatlichen Pflanzenquarantäneinspektoren sind direkt in den Empfang geregelter 
Erzeugnisse eingebunden, die in die Republik Usbekistan per Auto-, Luft- und Eisenbahnverkehr 
sowie per Post eingeführt werden. ◄ 

▼M4 

18. Die in die Republik Usbekistan eingeführten geregelte Erzeugnisse werden vor dem Entladen 
sowie während des Ent- und Beladens einer ersten (primären) Quarantäneinspektion unterzogen. 

Die zweite (sekundäre) Quarantäneinspektion dieser Erzeugnisse wird vom staatlichen 
Pflanzenquarantäneinspektor am Ort der Zollabfertigung durchgeführt, indem er eine Bescheinigung 
über die Öffnung der Transporteinheit gemäß dem Formular in Anhang 2 dieser Vorschriften ausstellt 
und nach Zahlung einer Gebühr in einfacher Höhe des Mindestleistungsentgelts Proben für die 
vorschriftsmäßige Quarantäneinspektion und Laboruntersuchung entnimmt. 

In der ersten (primären) Quarantäneinspektion der Transportmittel durch den staatlichen 
Pflanzenquarantäneinspektor, werden das Äußere und Orte, an die andere unverplombte geregelte 
Erzeugnisse eingeführt werden dürfen, einer Quarantäneinspektion unterzogen. 

Die Quarantäneinspektion geregelter Erzeugnisse wird vom staatlichen Quarantäneinspektor 
durchgeführt, indem sie im Zollbereich entladen und am Ort der Zollabfertigung den geregelten 
Erzeugnissen eine Probe für die Quarantäneinspektion oder Laboruntersuchung ordnungsgemäß 
entnommen wird. 

19. Werden an geregelten Erzeugnissen äußerlich keine Quarantäneschädlinge festgestellt, 
nehmen die Pflanzenquarantäneinspektoren an der Grenzübertrittstelle zur Feststellung des 
pflanzengesundheitlichen Zustands der Pflanzenerzeugnisse Proben von den Sendungen und 
untersuchen sie ordnungsgemäß. 

Wenn als Ergebnis der Quarantäneinspektion oder der Laboruntersuchung der entnommenen 
Proben keine Quarantäneschädlinge und andere Schadorganismen festgestellt werden, stellt der 
staatliche Quarantäneinspektor für die Verwendung dieser Erzeugnisse eine Bescheinigung über die 
Quarantäneinspektion gemäß Anhang 2а dieser Vorschriften aus. 

20. Falls Quarantäneschädlinge in den Sendungen und Fahrzeugen festgestellt werden, werden die 
Proben zur Bestätigung an entsprechende Pflanzenquarantänelaboratorien geschickt. Falls es nicht 
möglich ist, die geregelten Erzeugnisse zu dekontaminieren oder sie ordnungsgemäß an den 
Absender zurückzusenden, werden sie vernichtet. 

21. Die Besatzungsmitglieder von Kraft-, Luft- und Schienenfahrzeugen, die an den 
Grenzübertrittstellen der Republik Usbekistan ankommen, sind verpflichtet, das Vorhandensein bzw. 
Nichtvorhandensein geregelter Erzeugnisse im Handgepäck anzuzeigen und es gegebenenfalls zur 
Quarantäneinspektion vorzulegen. 

22. Die Inspektion von Kraft-, Luft- und Schienenahrzeugen und ihrer Laderäume erfolgt auf 
Verlangen des staatlichen Pflanzenquarantäneinspektors unter Beteiligung von Vertretern dieser 
Transportmittel, Fahrern oder Besitzern der Ladung. 

23. ►M4 Transportmittel, die in der Republik Usbekistan ankommen (Kraft-, Wasser-, Luft- und 
Schienenfahrzeuge und Container), sind nach dem Entladen der geregelten Erzeugnisse vom Besitzer 
des Fahrzeugs und am Bestimmungsort vom Empfänger der Sendung zu reinigen. ◄ 
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24. Werden Quarantäneschädlinge in den entladenen Transportmitteln festgestellt, gibt der 
staatliche Pflanzenquarantäneinspektoren Anweisungen zur Dekontamination dieser Transportmittel 
und kontrolliert deren Umsetzung. 

25. Lebensmittelbestände in Transportmitteln, die mit Quarantäneschädlingen oder anderen 
Schadorganismen befallen sind, werden gemäß den Anweisungen des Pflanzenquarantäneinspektors 
bis zur vollständigen Dekontamination zusammen mit den Transportmitteln in der Republik 
Usbekistan aufbewahrt und in versiegelten Lagern gelagert. 

26. Für die geregelten Erzeugnisse wird nach der zweiten Quarantäneinspektion gemäß Punkt 18 
dieser Vorschriften und sofern keine Laboruntersuchung erforderlich ist, von ►M4 der lokalen 
Pflanzenschutz- und –quarantänestelle der Republik Karakalpakistan oder den Pflanzenschutz- und –
quarantäneabteilungen der Provinzen und der Stadt Taschkent (im weiteren "regionale Abteilungen" 
genannt) ◄ eine Bescheinigung über die Bedingungen für ihre Verwendung ausgestellt, und es 
werden die pflanzengesundheitlichen Maßnahmen verbindlich festgelegt. 

27. Ist es nicht möglich, geregelte Erzeugnisse, die Befall mit Quarantäneschädlingen und anderen 
Schadorganismen, Pflanzenkrankheiten und Unkräutern aufweisen, wirksam zu dekontaminieren und 
zu reinigen, werden sie verfahrensgemäß an das Ausfuhrland zurückgewiesen oder vernichtet (durch 
Verbrennen oder Vergraben im Boden an einem festgelegten Ort). 

28. Postsendungen und Pakete, die geregelte Erzeugnisse enthalten, werden nach ihrer Ankunft in 
der Republik Usbekistan einer Quarantänekontrolle und Laboruntersuchung unterzogen. 

▼M2 

28-1.  Die Kosten für Laboruntersuchungen und entsprechende fachliche Unterstützung werden von 
den juristischen bzw. natürlichen Personen getragen.  

Kapitel 4. Durchfuhr geregelter Erzeugnisse durch die Republik Usbekistan 

29. Die Durchfuhr geregelter Erzeugnisse durch das Staatsgebiet der Republik Usbekistan erfolgt in 
geschlossenen oder isothermischen, für die Beförderung geeigneten und versiegelten Wagons, 
Transportern, Kühlwagen oder Containern entsprechend den Vorschriften über den Zolltransit ►M1 
und ohne Öffnen der geregelten Erzeugnisse nach Ausstellen einer Bescheinigung für die 
Transporteinheit. ◄ 

Wurden die geregelten Erzeugnisse nicht geöffnet, ist die Ausstellung der Bescheinigung für eine 
Transporteinheit ►M1 gebührenfrei. 

30. Geregelte Erzeugnisse, die durch das Staatsgebiet der Republik Usbekistan auf dem Transitweg 
durchgeführt werden, unterliegen der Quarantänekontrolle. 

31. Die Durchfuhr geregelter Erzeugnisse durch das Staatsgebiet der Republik Usbekistan: 

̶ ►M4 geregelte Erzeugnisse gemäß den von der Agentur für die Durchfuhr in der 
Quarantänegenehmigung festgelegten Bedingungen ◄ (die Durchfuhrsendung muss von einem 
Pflanzengesundheitszeugnis oder einem Nachweis des Ausfuhrlandes begleitet sein); 

̶ nach der Inspektion geregelter Erzeugnisse in Postsendungen und im Handgepäck von 
Passagieren durch den staatlichen Pflanzenquarantäneinspektor an den Grenzstellen für 
Pflanzenquarantäne. 
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Kapitel 5. Dekontamination und Reinigung von Transportmitteln von Quarantäneschädlingen von 
Pflanzen 

32. Die Notwendigkeit der Dekontamination und Reinigung von Transportmitteln ►M3 (Kraft-, 
Wasser- und Luftfahrzeugen, Eisenbahnwagons und Containern) ◄ von 
Pflanzenquarantäneschädlingen wird vom staatlichen Pflanzenquarantäneinspektor festgestellt. 

33. Auf Anweisung des Pflanzenquarantäneinspektors an der Grenzübertrittstelle stellen 
Transportunternehmen oder Empfänger einen Antrag auf Dekontamination an die jeweiligen 
Begasungsstellen ►M4 der regionalen Dekontaminierungsabteilungen. ◄ 

34. Die Begasung und Belüftung von geregelten Erzeugnissen auf allen Arten von Fahrzeugen an 
den Grenzübertrittstellen erfolgt durch spezielle Begasungseinheiten der ►M4 regionalen 
Abteilungen. ◄ 

35. Speziell ausgestattete Bereiche und Gebäude für die Dekontamination von Fahrzeugen und 
Fracht, die den Anforderungen an die Dekontamination und den Sicherheitsanforderungen an die 
Ausstattung entsprechen, werden den Transportunternehmen und Empfängern für die 
Dekontamination der Transportmittel zugewiesen. 

36. Bei der Einfuhr geregelter Erzeugnisse mit Fahrzeugen in dekontaminierter Form überprüfen 
die staatlichen Pflanzenquarantäneinspektoren an den Grenzübertrittstellen der Republik Usbekistan 
die Qualität der Belüftung. 

37. Die Kühlung von Zitrusfrüchten und ihre Dekontamination in Kühlkammern erfolgt durch den 
Empfänger unter Aufsicht eines staatlichen Pflanzenquarantäneinspektors. 

38. Die Kosten für die Begasung, Belüftung, Kühlung oder Dekontamination (Reinigung, 
Rücksendung und Versand an eine andere Adresse, Vernichtung) befallener geregelter Erzeugnisse, 
das Öffnen oder Verpacken von Sendungen, Gepäck, Post, deren Lieferung an die 
Dekontaminationsstellen und ihre Rücksendung werden vom Absender getragen. 

Kapitel 6. Bedingungen für das Inverkehrbringen geregelter Erzeugnisse und die Bekämpfung von 
Quarantäneschädlingen, die im Gebiet der Republik Usbekistan vorkommen 

… 

Kapitel 7. Schlussbestimmungen 

46. Personen, die sich eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Vorschriften schuldig 
machen, werden nach dem gesetzlich festgelegten Verfahren zur Verantwortung gezogen. 
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Vorschriften für das Verfahren zum Schutz des Staatsgebiets der Republik Usbekistan vor 
Pflanzenschädlingen  

ANHANG 1  
Liste der zur Einfuhr in bzw. der zur Ausfuhr aus der Republik Usbekistan geregelten Erzeugnisse 

▼M7 

Zolltarifposition Beschreibung 

I. Geregelte Erzeugnisse mit hohem pflanzengesundheitlichem Risiko 

0106 Tiere, lebend (Milben, Nematoden und Insekten)  

0106 41 000 Bienen: 

 Honigbienen: 

0106 41 000 8 Bienen, für Forschungszwecke 

0106 49 000 Andere 

0106 49 000 1 Andere, für Forschungszwecke 

0601 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, im 
Wachstum oder in Blüte sowie Zichorienpflanzen und Zichorienwurzeln 
(ausgenommen solche der Position 1212): 

0601 10 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend: 

0601 10 100 0 Hyazinthen 

0601 10 200 0 Narzissen 

0601 10 300 0 Tulpen 

0601 10 400 0 Gladiolen 

0601 10 900 0 Andere 

0601 20 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, im Wachstum oder 
in Blüte sowie Zichorienpflanzen und Zichorienwurzeln: 

0601 20 100 0 Zichorienpflanzen und Zichorienwurzeln 

0601 20 300 0 Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen 

0601 20 900 0 Andere 

0602 Pflanzen, lebend einschließlich ihrer lebenden Wurzeln), Stecklinge und 
Pfropfreiser sowie Pilzmyzel  

0602 10 Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser: 

0602 10 100 0 Reben 
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0602 10 900 0 Andere 

0602 20 Bäume, Sträucher und Büsche, von genießbaren Früchten oder Nüssen, auch 
veredelt: 

0602 20 100 0 Reben, bewurzelt, auch gepfropft 

 Andere 

0602 20 200 0 wurzelnackt 

0602 20 300 0 Pflanzmaterial von Zitruspflanzen 

0602 20 800 0 Andere 

0602 30 000 0 Rhododendren und Azaleen, auch veredelt 

0602 40 000 0 Rosen, auch veredelt 

0602 90 Andere: 

0602 90 200 0 Ananaspflänzlinge 

0602 90 300 0 Gemüsepflanzen und Erdbeerpflanzen 

 Freilandpflanzen: 

 Freilandbäume, -sträucher und -büsche: 

0602 90 410 0 Forstgehölze 

0602 90 450 0 Stecklinge, bewurzelt und Jungpflanzen 

 Andere: 

0602 90 460 0 wurzelnackt 

 Andere: 

0602 90 470 0 Nadelgehölze und immergrüne Pflanzen 

0602 90 480 0 Andere 

0602 90 500 0 Freilandpflanzen, andere 

 Zimmerpflanzen: 

0602 90 700 0 Stecklinge, bewurzelt, einschließlich Jungpflanzen (ausgenommen Kakteen) 

0602 90 910 0 Pflanzen mit Knospen oder Blüten (ausgenommen Kakteen) 

0602 90 990 0 Andere 

0603 Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder 
Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders 
bearbeitet: 
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 frisch: 

0603 11 000 0 Rosen 

0603 12 000 0 Nelken 

0603 13 000 0 Orchideen 

0603 14 000 0 Chrysanthemen 

0603 15 000 0 Lilien (Lilium spp). 

0603 19 100 0 Gladiolen 

0603 19 700 0 Andere 

0603 90 000 0 Andere 

0604 Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und 
Blütenknospen sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder 
Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders 
bearbeitet: 

0604 20 200 0 Weihnachtsbäume 

0604 20 400 0 Zweige von Nadelgehölzen 

0604 20 900 0 Andere 

 Andere: 

0604 90 910 0 getrocknet, ohne weitere Verarbeitung 

0701 Kartoffeln, Frisch oder gekühlt 

0701 10 000 0 Pflanzkartoffeln 

0701 90 Andere 

0701 90 100 0 für die Stärkeherstellung 

 Andere 

0701 90 500 0 Frühkartoffeln, vom 1. Januar bis 30. Juni 

0701 90 900 0 Andere 

0702 00 000 Tomaten, frisch oder gekühlt 

0702 00 000 1 von 1. Januar bis 31. März 

0702 00 000 2 von 1. April bis 30. April 

0702 00 000 3 von 1. Mai bis 14. Mai 
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0702 00 000 4 vom 15. Mai bis 31. Mai 

0702 00 000 5 von 1. Juni bis 30. September 

0702 00 000 6 von 1. Oktober bis 31. Oktober 

0702 00 000 7 von 1. November bis 20. Dezember 

0702 00 000 9 von 21. Dezember bis 31. Dezember 

0703 Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree [Lauch] und andere Gemüse 
der Allium-Arten, frisch oder gekühlt 

0703 10 Speisezwiebeln, Schalotten 

 Speisezwiebeln 

0703 10 110 0 Speisezwiebeln für Saatzwecke 

0703 10 190 0 Andere 

0703 10 900 0 Schalotten 

0703 20 000 0 Knoblauch 

0703 90 000 0 Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten 

0704 Kohl, Blumenkohl [Karfiol], Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare 
Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt 

0704 10 000 0 Blumenkohl (Karfiol) und Kopfbrokkoli 

0704 20 000 0 Rosenkohl 

0704 90 Andere: 

0704 90 100 1 Weißkohl 

0704 90 100 9 Rotkohl 

0704 90 800 0 Andere 

0705 Salate "Lactuca sativa" und Chicorée "Cichorium-Arten", frisch oder gekühlt 

 Salat "Lactuca sativa": 

0705 11 000 0 Kopfsalat 

0705 19 000 0 Andere 

 Chicorée: 

0705 21 000 0 Chicorée-Witloof "Cichorium intybus var. foliosum" 

0705 29 000 0 Andere 
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0706 Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, 
Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare Wurzeln, frisch oder 
gekühlt 

0706 10 000 Karotten und Speisemöhren, Speiserüben 

0706 10 000 1 Karotten und Speisemöhren 

0706 10 000 9 Rüben 

0706 90 Andere 

0706 90 100 0 Knollensellerie 

0706 90 300 0 Meerrettich [Kren] "Cochlearia armoracia" 

0706 90 900 Andere 

0706 90 900 1 Knollensellerie 

0706 90 900 9 Andere 

0707 00 Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt 

0707 00 050 Gurken 

0707 00 050 1 von 1. Januar bis Ende Februar 

0707 00 050 2 von 1. März bis 30. April 

0707 00 050 3 von 1. Mai bis 15. Mai 

0707 00 050 4  von 16. Mai bis 30. September 

0707 00 050 5 von 1. Oktober bis 31. Oktober 

0707 00 050 6  von 1. November bis 10. November 

0707 00 050 9 von 11. November bis 31. Dezember 

0707 00 900 0 Cornichons 

0708 Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt 

0708 10 000 0 Erbsen (Pisum sativum) 

0708 20 000 0 Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

0708 90 000 0 Andere Hülsenfrüchte 

0709 Andere Gemüse, frisch oder gekühlt 

0709 20 000 0 Spargel 

0709 30 000 0 Eierpflanzen (Auberginen) 
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0709 40 000 0 Sellerie (ausgenommen Knollensellerie) 

 Pilze: 

0709 51 000 0 Pilze der Gattung Agaricus 

0709 52 000 0 Pilze der Gattung Boletus 

0709 53 000 0 Pilze der Gattung Cantharellus 

0709 54 000 0 Shiitake (Lentinus edodes) 

0709 55 000 0 Matsutake „Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, 
Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum“ 

0709 56 000 0 Trüffeln (Tuber spp.) 

0709 59 000 0 Andere 

0709 60 Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta: 

0709 60 100 0 Gemüsepaprika: 

0709 60 100 1 vom 1. April bis 30. September 

0709 60 100 2 vom 1. Oktober bis 31. März 

 Andere 

0709 60 910 0 Früchte der Gattung Capsicum, zum industriellen Herstellen von Capsaicin oder 
von alkoholhaltigen Capsicum-Oleoresinen: 

0709 60 950 0 zum industriellen Herstellen von ätherischen Ölen oder von Resinoiden 

0709 60 990 0 Andere 

0709 70 000 0 Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde 

 Andere 

0709 91 000 0 Artischocken 

0709 92 Oliven 

0709 92 100 0 Oliven, ausgenommen zur Ölgewinnung 

0709 92 900 0 Andere 

0709 93 Kürbisse, Kürbiskerne und andere Gemüse von Cucurbita-Arten: 

0709 93 100 0 Zucchini 

0709 93 900 0 Andere 

0709 99 Andere 
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0709 99 100 0 Salate, frisch oder gekühlt (ausgenommen der Art Lactuca sativa sowie 
Chicorée) 

0709 99 200 0 Mangold und Karde 

0709 99 400 0 Kapern 

0709 99 500 0 Fenchel 

0709 99 600 0 Zuckermais 

0709 99 900 0 Andere 

0712 Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst 
zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet: 

0712 90 110 0 Hybriden zur Aussaat 

0713 Hülsenfrüchte, getrocknet und ausgelöst, auch geschält oder zerkleinert 

0713 10 Erbsen (Pisum sativum): 

0713 10 100 0 zur Aussaat 

0713 10 900 0 Andere 

0713 10 900 1 Futtermittel 

0713 10 900 9 Andere 

0713 20 000 0 Kichererbsen 

 Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.):  

0713 31 000 0 Bohnen der Art Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.) Wilcze 

0713 31 000 1 Mungobohnen 

0713 31 0009 Andere 

0713 32 000 0 Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis)  

0713 33 Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris) 

0713 33 100 0 zur Aussaat 

0713 33 900 0 Andere 

0713 34 000 0 Vigna subterranea oder Voandzeia subterranea 

0713 34 000 1 zur Aussaat 

0713 34 000 9 Andere 

0713 35 000 0 Augenbohnen (Vigna unguiculata) 
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0713 35 000 1 zur Aussaat 

0713 35 000 9 Andere 

0713 39 000 0 Andere 

0713 39 000 1 zur Aussaat 

0713 39 000 9 Andere 

0713 40 000 0 Linsen 

0713 50 000 0 Puffbohnen (Dicke Bohnen) (Vicia faba var. major), Pferdebohnen und Ackerbohnen 
(Vicia faba var. equina und Vicia faba var. minor) 

0713 60 000 0 Straucherbse (Cajanus cajan) 

0713 60 000 1 zur Aussaat 

0713 60 000 9 Andere 

0713 90 000 0 Andere 

0713 90 000 1 zur Aussaat 

0713 90 000 9 Andere 

0714 Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche 
Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, 
gefroren oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des 
Sagobaumes 

0714 10 00 Maniok (Cassava) 

0714 10 000 1 von den zum menschlichen Verzehr verwendeten Arten, in unmittelbaren 
Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 28 kg oder weniger, entweder 
frisch und ganz, oder gefroren ohne Haut, auch in Stücke geschnitten 

 Andere: 

0714 10 000 2 grobes und feines Mehlgranulat 

0714 10000 9 Andere 

0714 20 Süßkartoffeln: 

0714 20 100 0 frisch, ganz, zum menschlichen Verzehr 

0714 20 900 0 Andere 

0714 30 000 0 Yams (Dioscorea spp.): 

0714 40 000 0 Taro (Colocasia spp.): 

0714 50000 0 Xanthosoma spp.: 
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0714 90 Andere 

0714 90 200 0 Wurzeln und Knollen von Pfeilwurz "Arrowroot", Salep, Topinambur und 
ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin 

0714 90 900 0 Andere 

0801 Kokosnüsse, Paranüsse und Kaschu-Nüsse, frisch oder getrocknet, auch ohne 
Schalen oder enthäutet 

 Kokosnüsse: 

0801 11 000 0 getrocknet 

0801 12 000 0 in der Schale "Endokarp" 

0801 19 000 0 Andere 

 Paranüsse: 

0801 21 000 0 in der Schale 

0801 22 000 0 ohne Schale 

 Kaschunüsse: 

0801 31 000 0 in der Schale 

0801 32 000 0 ohne Schale 

0802 Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder 
enthäutet: 

 Mandeln 

0802 11 in der Schale 

0802 11 100 0 bitter 

0802 11 900 0 Andere 

0802 12 Mandeln ohne Schale: 

0802 12 100 0 bitter 

0802 12 900 0 Andere 

 Haselnuss "Corylus-Arten": 

0802 21 000 0 in der Schale 

0802 22 000 0 ohne Schale 

 Walnuss: 

0802 31 000 0 in der Schale 
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0802 32 000 0 ohne Schale 

 Kastanie (Castanea spp.): 

0802 41 000 0 in der Schale 

0802 42 000 0 ohne Schale 

 Pistazien: 

0802 51 000 0 in der Schale 

0802 52 000 0 ohne Schale 

 Macadamia-Nüsse: 

0802 61 000 0 in der Schale 

0802 62 000 0 ohne Schale 

0802 70 000 0 Colanüsse "Cola-Arten" 

0802 80 000 0 Areka- oder Betelnüsse 

 Andere 

0802 91 000 Pinienkerne, in der Schale: 

 Zapfen 

0802 91 000 1 Sibirische Zirbelkiefer (Pinus sibirica Du Tour) 

0802 91 000 2 Koreakiefer (Pinus koraiensis Sieb. et. Zucc.) 

0802 91 000 3 Andere 

0802 91 000 9 Andere 

0802 92 000 0 Pinienkerne, geschält 

0802 99 Andere 

0802 99 100 0 Pekannüsse 

0802 99 900 0 Andere 

0803 Bananen, einschließlich Mehlbananen, frisch oder getrocknet 

0803 10 Mehlbananen: 

0803 10 100 0 frisch 

0803 10 900 0 getrocknet 

0803 90 Andere: 

0803 90 100 0 frisch 
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0803 90 900 0 getrocknet 

0804 Datteln, Feigen, Ananas, Avocadofrüchte, Guaven, Mangofrüchte und 
Mangostanfrüchte, frisch oder getrocknet 

0804 10 000 Datteln: 

0804 10 000 1 frisch 

0804 10 000 9 getrocknet 

0804 20 Feigen: 

0804 20 100 0 frisch 

0804 20 900 0 getrocknet 

0804 30 000 Ananas: 

0804 30 000 1 frisch 

0804 30 000 9 getrocknet 

0804 40 000 0 Avocado 

0804 50 000 Guave, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte, oder Garcinia: 

0804 50 000 1 frisch 

0804 50 000 9 getrocknet 

0805 Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet 

0805 10 Orangen: 

0805 10 200 0 Süßorange, frisch 

0805 10 800 0 Andere 

 Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsuma); Clementinen, Wilkings 
und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten: 

0805 21 000 0 Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsuma) 

0805 22 000 0 Clementinen 

0805 29 000 0 Andere 

0805 40 000 0 Pampelmusen und Grapefruits 

0805 50 Zitronen "Citrus limon, Citrus limonum" und Limetten "Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia": 

0805 50 100 0 Zitronen "Citrus limon, Citrus limonum" 

0805 50 900 0 Limetten "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia" 
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0805 90 000 0 Andere 

0806 Weintrauben, frisch oder getrocknet 

0806 10 frisch: 

0806 10 100 0 Tafeltrauben 

0806 10 900 0 Andere 

0806 20 getrocknet: 

0806 20 100 0 Korinthen 

0806 20 300 0 Sultaninen 

0806 20 900 0 Andere 

0807 Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya-Früchte, frisch: 

 Melonen (einschließlich Wassermelonen) 

0807 11 000 0 Wassermelonen 

0807 19 000 0 Andere 

0807 20 000 0 Papaya-Früchte 

0808 Äpfel, Birnen und Quitten, frisch: 

0808 10 Äpfel: 

0808 10 100 0 Mostäpfel, lose geschüttet, vom 16. September bis 15. Dezember 

0808 10 800 Andere 

0808 10 800 1  von 1. Januar bis 31. März 

0808 10 800 2 von 1. April bis 30. Juni 

0808 10 800 3 von 1. Juli bis 31. Juli 

 von 1. August bis 30. November 

0808 10 800 5 Sorte Golden Delicious oder Granny Smith 

0808 10 800 6  Andere 

 von 1. Dezember bis 31. Dezember: 

0808 10 800 7  Sorte Golden Delicious oder Granny Smith 

0808 10 800 8 Andere 

0808 30 Birnen: 

0808 30 100 0 Mostbirnen, lose geschüttet, vom 1. August bis 31. Dezember 
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0808 30 900 0 Andere 

0808 40 000 0 Quitten 

0809 Aprikosen [Marillen], Kirschen, Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und 
Nektarinen, Pflaumen und Schlehen, frisch: 

0809 10 000 0 Aprikosen 

 Kirschen: 

0809 21 000 0 Sauerkirschen (Prunus cerasus) 

0809 29 000 0 Andere 

0809 30 Pfirsiche, einschließlich Nektarinen: 

0809 30 100 0 Nektarinen 

0809 30 900 0 Andere 

0809 40 Pflaumen und Schlehen 

0809 40 050 0 Pflaumen 

0809 40 900 0 Schlehen 

0810 Andere Früchte, frisch 

0810 10 000 0 Erdbeeren 

0810 20 Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren und Loganbeeren: 

0810 20 100 0 Himbeeren 

0810 20 900 0 Andere 

0810 30 schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren: 

0810 30 100 0 schwarze Johannisbeeren 

0810 30 300 0 rote Johannisbeeren 

0810 30 900 0 Andere 

0810 40 Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Früchte der Gattung Vaccinium: 

0810 40 100 0 Preiselbeeren der Art Vaccinium vitis-idaea 

0810 40 300 0 Früchte der Art Vaccinium myrtillus 

0810 40 500 0 Früchte der Arten Vaccinium macrocarpon und Vaccinium corymbosum 

0810 40 900 0 Andere 

0810 50 000 0 Kiwi 
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0810 60 000 0 Durian 

0810 70 000 0 Persimmon 

0810 90 Andere 

0810 90 200 0 Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Jackfrüchte, Litschis, Sapotpflaumen, 
Passionsfrüchte, Karambolen, Pitahayas 

0810 90 750 0 Andere 

0810 90 750 1 Granatapfel 

0810 90 750 9 Andere 

0813 Weintrauben, frisch oder getrocknet, andere Früchte frisch oder getrocknet; 
Mischungen von genießbaren und getrockneten Früchten oder von 
genießbaren Schalenfrüchten: 

0813 10 000 0 Aprikosen 

0813 20 000 0 Pflaumen 

0813 30 000 0 Äpfel 

0813 40 Andere Früchte: 

0813 40 100 0 Pfirsiche, einschließlich Nektarinen 

0813 40 300 0 Birnen 

0813 40 500 0 Papaya 

0813 40 650 0 Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Jackfrüchte, Litschis, Sapotpflaumen, 
Passionsfrüchte, Karambolen, Pitahayas 

0813 40 950 0 Andere 

0813 50 Mischungen von anderen Früchten oder Schalenfrüchten, getrocknet: 

 Mischungen von getrockneten Früchten der Warenpositionen 0801 – 0806 der 
Warenposition für die Außenhandelstätigkeit der Republik Usbekistan (Ausgabe 
2022): 

 ohne Pflaumen: 

0813 50 120 0 Papaya-Früchte, Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, 
Sapotpflaumen, Passionsfrüchte, Karambolen und Pitahayas 

0813 50 150 0 Andere 

0813 50 190 0 mit Pflaumen 

 Mischungen ausschließlich von getrockneten Nüssen der Warenpositionen 0801 – 0802 
der Warenposition für die Außenhandelstätigkeit der Republik Usbekistan 
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(Ausgabe 2022): 

0813 50 310 0 von tropischen Nüssen 

0813 50 390 0 Andere 

 Andere Mischungen: 

0813 50 910 0 ohne Pflaumen oder Feigen 

0813 50 990 0 Andere 

0901 Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; 
Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt 

 Kaffee, nicht geröstet: 

0901 11 000 unentkoffeiniert 

0901 12 000 entkoffeiniert: 

1001 Weizen oder Mengkorn 

 Hartweizensamen: 

1001 11 000 0 zur Aussaat 

1001 19 000 0 Andere 

 Andere 

 zur Aussaat 

1001 91 100 0 Spelzsamen 

1001 91 200 0 Weichweizen- und Mengkornsamen 

1001 91 9000 Andere 

1001 99 000 0 Andere** 

1002 Roggen: 

1002 10 000 0 zur Aussaat 

1002 90 000 0 Andere 

1003 Gerste: 

1003 10 000 0 zur Aussaat 

1003 90 000 0 Andere 

1004 Hafer: 

1004 10 000 0 zur Aussaat 
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1004 90 000 0 Andere 

1005 Mais: 

1005 10 zur Aussaat: 

 Hybridmaissamen: 

1005 10 130 0 Dreiweghybridmaissamen 

1005 10 150 0 Einfachhybridmaissamen 

1005 10 180 Andere 

1005 10 180 1 Hybridmaissamen außer Dreiweg- und Einfachhybridmaissamen 

1005 10 180 9 Andere 

1005 10 900 0 Andere 

1005 90 000 0 Andere 

1006 Reis: 

1006 10 Rohreis "Paddy-Reis": 

1006 10 100 0 zur Aussaat 

 Andere 

 gedämpft: 

1006 10 210 0  rundkörnig 

1006 10 230 0 mittelkörnig 

 langkörnig: 

1006 10 250 0 langkörnig, mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 10 270 0 langkörnig, mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

 Andere 

1006 10 920 0 rundkörnig 

1006 10 940 0 mittelkörnig 

 langkörnig: 

1006 10 960 0 langkörnig, mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 10 980 0 langkörnig, mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

1006 20 Reis, geschält 

 parboiled: 
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1006 20 110 0 rundkörnig 

1006 20 130 0 mittelkörnig 

 langkörnig: 

1006 20 150 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 20 170 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

 Andere 

1006 20 920 0 rundkörnig 

1006 20 940 0 mittelkörnig 

 langkörnig: 

1006 20 960 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 20 980 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

1006 30 halb- oder vollständig geschliffen, auch poliert oder glasiert: 

 halbgeschliffen: 

 parboiled: 

1006 30 210 0 rundkörnig 

1006 30 230 0 mittelkörnig 

 langkörnig: 

1006 30 250 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 30 270 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

 Andere: 

1006 30 420 0 rundkörnig 

1006 30 440 0 mittelkörnig 

 langkörnig: 

1006 30 460 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 30 480 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

 vollständig geschliffen: 

 parboiled: 

1006 30 610 0 rundkörnig 

1006 30 630 0 mittelkörnig 
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 langkörnig: 

1006 30 650 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 30 670 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

 Andere: 

1006 30 920 0 rundkörnig 

1006 30 940 0 mittelkörnig 

 langkörnig: 

1006 30 960 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von > 2, jedoch < 3 

1006 30 980 0 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von >= 3 

1006 40 000 0 Bruchreis 

1007 Körner-Sorghum: 

1007 10 zur Aussaat: 

1007 10 100 0 Hybrid-Körner-Sorghum 

1007 10 900 0 Andere 

1007 90 000 0 Andere 

1008 Buchweizen, Hirse, Kanariensaat und andere Getreide: 

1008 10 000 Buchweizen: 

1008 10 000 1 zur Aussaat 

1008 10 000 9 Andere 

 Hirse: 

1008 21 000 0 zur Aussaat 

1008 29 000 0 Andere 

1008 30 000 0 Kanariensaat 

1008 40 000 0 Fonio "Digitaria-Saat 

1008 50 000 0 Quinoa "Chenopodium quinoa" 

1008 60 000 0 Triticale 

1008 90 000 0 Andere Getreide 

1101 00 Mehl von Weizen oder Mengkorn: 

 Weizenmehl: 
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1101 00 110 Hartweizen: 

1101 00 110 1 Zusammensetzung: 
Vitamin B1… 
Vitamin B2… 
Vitamin B3… 
Bitamin B9… 

1101 00 110 9 Andere 

1101 00 150 Weichweizen und Spelz 

1101 00 150 1 Zusammensetzung: 
Vitamin B1… 
Vitamin B2… 
Vitamin B3… 
Bitamin B9… 

1101 00 150 9 Andere 

1101 00 900 0 Mehl von Mengkorn 

1102 Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn: 

1102 20 Maismehl: 

1102 20 100 0 Mit einem Fettgehalt von mehr als 1,5 % 

1102 20 900 0 Andere 

 Andere: 

1102 90 100 0 Gerstenmehl 

1102 90 300 0 Hafermehl 

1102 90 500 0 Reismehl 

1102 90 700 0 Roggenmehl 

1102 90 900 Andere: 

1102 90 900 1 Sorghummehl 

1102 90 900 9 Andere 

1103 Grobgrieß, Feingrieß und Pellets, von Getreide: 

 Grobgrieß, Feingrieß: 

1103 11 von Weizen: 

1103 11 100 0 Hartweizen 

1103 11 900 0 Weichweizen und Spelze 
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1103 13 von Mais: 

1103 13 100 0 mit einem Fettgehalt von mehr als 1,5 % 

1103 13 900 0 Andere 

1103 19 von Getreide (ausgenommen Weizen und Mais): 

1103 19 200 0 von Roggen oder Gerste 

1103 19 400 0 von Hafer 

1103 19 500 0 von Reis 

1103 19 900 Andere: 

1103 19 900 1 von Sorghum 

1103 19 900 9 Andere 

1103 20 Pellets: 

1103 20 250 0 von Roggen oder Gerste 

1103 20 300 0 von Hafer 

1103 20 400 0 von Mais 

1103 20 500 0 von Reis 

1103 20 600 0 von Weizen 

1103 20 900 0 Andere 

1104 Getreidekörner, gequetscht oder als Flocken, geschält, perlförmig geschliffen, 
geschnitten, geschrotet oder anders bearbeitet sowie Getreidekeime, ganz, 
gequetscht, als Flocken oder gemahlen: 

 Getreidekörner, gequetscht oder als Flocken: 

 Hafer: 

1104 12 100 0 gequetscht 

1104 12 900 0 als Flocken 

1104 19 Andere Getreide: 

1104 19 100 0 Weizen 

1104 19 300 0 Roggen 

1104 19 500 0 Mais 

 Gerste: 
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1104 19 610 0 gequetscht 

1104 19 690 0 als Flocken 

 Andere 

1104 19 910 0 Reis, als Flocken 

1104 19 990 0 Andere 

 anderer verarbeitete Getreidekörner (zum Beispiel geschält, perlförmig 
geschliffen, geschnitten oder geschrotet): 

1104 22 Hafer: 

1104 22 400 0 geschält, auch geschnitten oder geschrotet 

1104 22 500 0 perlförmig geschliffen 

1104 22 950 0 Andere 

1104 23 Mais: 

1104 23 400 0 geschält, auch perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet 

1104 23 980 0 Andere 

1104 29 Andere Körner: 

 Gerste: 

1104 29 040 0 geschält, auch geschnitten oder geschrotet 

1104 29 050 0 perlförmig geschliffen 

1104 29 080 0 Andere  

 Andere: 

1104 29 170 0 geschält, auch geschnitten oder geschrotet 

1104 29 300 0 perlförmig geschliffen 

 nur geschrotet: 

1104 29 510 0 Weizen 

1104 29 550 0 Roggen 

1104 29 590 0 Andere 

 Andere: 

1104 29 810 0 Weizen 

1104 29 850 0 Roggen 
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1104 29 890 0 Andere 

1104 30 Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen: 

1104 30 100 0 Weizen 

1104 30 900 0 Andere Getreidekörner 

1106 Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten der Pos. 0713 der 
Warenposition für die Außenhandelstätigkeit der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022), von Sagomark und von Maniok, Pfeilwurz und Salep, 
Topinambur, Süßkartoffeln und ähnlichen Wurzeln und Knollen der Pos. 0714 
sowie von Erzeugnissen des Kapitels 8  

1106 10 000 0 Position 0713 Hülsenfrüchte, getrocknet 

1106 20 Position 0714 Mark des Sagobaums 

1107 Malz, auch geröstet: 

1107 10 nicht geröstet: 

 von Weizen: 

1107 10 110 0 als Mehl 

1107 10 190 0 Andere 

 Andere: 

1107 10 910 0 als Mehl 

1107 10 990 0 Andere 

1107 20 000 0 geröstet 

1201 Sojabohnen, auch geschrotet: 

1201 10 000 0 zur Aussaat 

1201 90 000 0 Andere 

1202 Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere Weise hitzebehandelt, auch 
geschält oder geschrotet: 

1202 30 000 0 zur Aussaat 

 Andere: 

1202 41 000 0 nicht geschält 

1202 42 000 0 geschält, auch geschrotet 

1203 00 000 0 Kopra 

https://www.aussenhandel.biz/wn/0713
https://www.aussenhandel.biz/wn/0714
https://www.aussenhandel.biz/wn/08
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1204 00 Leinsamen, auch geschrotet 

1204 00 100 zur Aussaat 

1204 00 100 1 Faserlein 

1204 00 100 9 Öllein 

1204 00 900 0 Andere 

1205 Rapssamen oder Rübsensamen, auch geschrotet: 

1205 10 Rapssamen oder Rübsensamen, mit geringem Erucasäuregehalt: 

1205 10 100 0 zur Aussaat 

1205 10 900 0 Andere 

1205 90 000 Andere: 

1205 90 000 1 zur Aussaat 

1205 90 000 9 Andere 

1206 00 Sonnenblumensamen, auch geschrotet: 

1206 00 100 0 zur Aussaat 

1206 00 910 0 geschält und grau-weiß gestreift 

1206 00 990 0 Andere 

1207 Andere Ölsamen und ölhaltige Früchte, auch geschrotet: 

1207 10 000 0 Palmnüsse und Palmkerne 

 Baumwollsamen: 

1207 21 000 0 zur Aussaat 

1207 29 000 0 Andere 

1207 30 000 0 Rizinussamen 

1207 40 Sesamsamen: 

1207 40 100 0 zur Aussaat 

1207 40 900 0 Andere 

1207 50 Senfsamen: 

1207 50 100 0 zur Aussaat 

1207 50 900 0 Andere 

1207 60 000 0 Saflorsamen "Carthamus tinctorius" 
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1207 70 000 0 Melonensamen 

 Andere: 

1207 91 Mohnsamen: 

1207 91 100 0 Mohnsamen 

1207 91 900 0 Andere 

1207 99 Andere: 

1207 99 200 0 zur Aussaat 

 Andere: 

1207 99 910 0 Hanfsamen 

1207 99 960 0 Andere 

1208 Mehl von Ölsamen oder ölhaltigen Früchten: 

1208 10 000 0 Mehl von Sojabohnen 

1208 90 000 0 Andere Mehle 

1209 Samen, Früchte und Sporen zur Aussaat: 

1209 10 000 0 Samen von Zuckerrüben, zur Aussaat 

 Samen von Futterpflanzen: 

1209 21 000 0 Samen von Luzerne 

1209 22 Samen von Klee "Trifolium-Arten": 

1209 22 100 0 Samen von Rotklee "Trifolium pratense L." 

1209 22 800 0 Andere 

1209 23 Samen von Schwingel: 

1209 23 110 0 Samen von Wiesenschwingel "Festuca pratensis Huds." 

1209 23 150 0 Samen von Rotschwingel "Festuca rubra L." 

1209 23 800 0 Andere 

1209 24 000 0 Samen von Wiesenrispengras "Poa pratensis L." 

1209 25 Samen von Weidelgras "Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.": 

1209 25 100 0 Samen von Einjährigem und Welschem Weidelgras "Lolium multiflorum Lam." 

1209 25 900 0 Samen von Deutschem Weidelgras "Lolium perenne L." 

1209 29 Andere 
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1209 29 450 0 Samen von Wiesenlieschgras, Samen von Wicken, Samen von Rispengras der 
Arten Poa palustris L. und Poa trivialis L., Samen von Gemeinem Knaulgras 
"Dactylis glomerata L." sowie Samen von Straußgras "Agrostis-Arten" 

1209 29 500 0 Samen von Lupine 

1209 29 600 0 Samen von Futterrüben "Beta vulgaris var. alba" 

1209 29 800 0 Andere 

1209 30 000 0 Samen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser 
Pflanzen gezogen werden 

 Andere 

1209 91 Samen von Gemüsen: 

1209 91 300 0 Samen von Roten Rüben "Beta vulgaris var. conditiva" 

1209 91 800 0 Andere  

 Andere: 

1209 99 10 Forstsamen zur Aussaat: 

1209 99 101 0 Abies nordmanniana (Stev.) Spach 

1209 99 109 0 Andere 

 Andere: 

1209 99 910 0 Samen von Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser Pflanzen 
gezogen werden (andere als in der Warenposition 1209 30 000 0) 

1209 99 990 0 Andere 

1211 Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur Herstellung 
von Riechmitteln oder zu Zwecken der Medizin, Insektenvertilgung, 
Schädlingsbekämpfung und dergleichen verwendeten Art, frisch, gekühlt, 
gefroren oder getrocknet, auch geschnitten, gemahlen oder ähnlich fein 
zerkleinert 

1211 20 000 0 Ginsengwurzeln 

1211 50 0000 Ephedra 

1211 60 0000 Rinde vom Afrikanischen Pflaumenbaum (Prunus africana) 

1211 90 Andere: 

1211 90 400 0 Tonkabohnen 

1211 90 860 Andere 

 Süßholzwurzeln: 
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1211 90 860 1 entrindet 

1211 90 860 3 geschnitten in Teile mit einer Dicke von höchstens 5 mm 

1211 90 860 5 geschrotet oder gemahlen  

1211 90 860 7 Rinde von der Süßholzwurzel 

1211 90 860 8 Andere 

1211 90 860 9 Andere 

1212 Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, 
gefroren oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten 
sowie andere pflanzliche Waren, einschließlich nichtgerösteter 
Zichorienwurzeln der Varietät "Cichorium intybus sativum", der hauptsächlich 
zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweitig nicht genannt: 

1212 91 Zuckerrüben: 

1212 91 200 0 getrocknet, auch gemahlen 

1212 91 800 0 Andere 

1212 92 000 0 Johannisbrot "Carob" 

1212 94 000 0 Zichorienwurzeln  

 Andere: 

 Johannisbrotkerne: 

1212 99 410 0 ungeschält, weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

1212 99 490 0 Andere 

1212 99 950 0 Andere 

1213 00 000 0 Stroh und Spreu, von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen, gepresst oder 
in Form von Pellets 

1214 Steckrüben, Futterrüben, Wurzeln zu Futterzwecken, Heu, Luzerne, Klee, 
Esparsette, Futterkohl, Lupinen, Wicken und ähnliches Futter, auch in Form 
von Pellets 

1214 10 000 0 Mehl und Pellets von Luzerne 

 Andere: 

1214 90 100 0 Steckrüben, Futterrüben, Wurzeln zu Futterzwecken 

1214 90 900 0 Andere 

1401 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Korb- oder 
Flechtwaren verwendeten Art (Bambus, Peddig und Stuhlrohr, Schilf, Binsen, 
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Korbweiden [Flechtweiden], Raffiabast, gereinigtes, gebleichtes oder 
gefärbtes Getreidestroh, Lindenbast): 

1401 90 000 0 Andere 

1404 Pflanzliche Erzeugnisse, anderweitig nicht genannt: 

1404 90 000 Andere: 

1404 90 000 1 Pflanzenmaterialien, die hauptsächlich zum Füllen verwendet werden (z. B. Kapok, 
Pflanzenfasern und Schlangengras), in der Einstreu, mit oder ohne Unterlage, 
hauptsächlich zur Verwendung in Besen oder Bürsten (z. B. Maisbesen, Piassava, 
Quecke, Kriechende Binse und Istl 

1404 90 000 8 Andere 

1801 00 000 0 Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet 

1802 00 000 0 Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall 

2302 Kleie und andere Rückstände, auch in Form von Pellets, vom Sichten, 
Mahlen oder von anderen Bearbeitungen von Getreide oder 
Hülsenfrüchten 

2302 10 Mais: 

2302 10 100 0 mit einem Stärkegehalt von höchstens 35 % 

2302 10 900 0 Andere  

2302 30 Weizen: 

2302 30 100 0 mit einem Gehalt an Stärke von <= 28 GHT, vorausgesetzt, dass entweder <= 10 
GHT der Ware durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,2 mm 
hindurchgehen oder bei einem Siebdurchgang von > 10 GHT der auf die 
Trockenmasse bezogene Aschegehalt des Siebdurchgangs >= 1,5 GHT beträgt 

2302 30 900 0 Andere 

2302 40 Andere Getreidekörner: 

 Reis: 

2302 40 020 0 mit einem Stärkegehalt von höchstens 35% 

2302 40 080 0 Andere 

 Andere: 

2302 40 100 0 mit einem Gehalt an Stärke von <= 28 GHT, vorausgesetzt, dass entweder <= 10 
GHT der Ware durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,2 mm 
hindurchgehen oder bei einem Siebdurchgang von > 10 GHT der auf die 
Trockenmasse bezogene Aschegehalt des Siebdurchgangs >= 1,5 GHT beträgt 
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2302 40 900 0 Andere 

2302 50 000 0 Hülsenfrüchte 

2304 00 000 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl, auch 
gemahlen oder in Form von Pellets: 

2304 00 000 1 Sojaschrot 

2304 00 000 9 Andere 

2305 00 000 0 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Erdnussöl, 
auch gemahlen oder in Form von Pellets 

2306 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher oder 
mikrobieller Fette oder Öle von Soja und Saflor, auch gemahlen oder in Form 
von Pellets, nicht unter der Position 2304 oder 2305 der Warenposition für 
die Außenhandelstätigkeit der Republik Usbekistan (Ausgabe 2022) 
genannt: 

2306 10 000 0 von Baumwollsamen 

2306 20 000 0 von Leinsamen 

2306 30 000 0 von Sonnenblumenkernen 

 Raps- oder Rübsensamen: 

2306 41 000 0 aus erucasäurearmen Raps- oder Rübsensamen  

2306 49 000 0 Andere 

2306 50 000 0 Aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Öle aus Kokosnüssen oder Kopra 

2306 60 000 0 Aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Öle aus Palmüssen oder 
Palmkernen 

2306 90 Andere: 

2306 90 050 0 aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Öle aus Maiskeimen  

 Andere: 

 aus der Gewinnung von Olivenöl, auch gemahlen oder in Form von Pellets: 

2306 90 110 0 mit einem Gehalt an Olivenöl von <= 3 GHT 

2306 90 190 0 mit einem Gehalt an Olivenöl von >= 3 GHT 

2306 90 900 0 Andere 

2703 00 000 0 Torf, einschließlich Torfstreu, auch agglomeriert, Boden und Oberboden 

3002 49 000 1 Kulturen von Mikroorganismen 
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3002 49 000 9 lebende phytopathogene Bakterien ausschließlich für wissenschaftliche und 
Forschungszwecke 

3101 00 000 0 Düngemittel, tierischer oder pflanzlicher Herkunft, auch untereinander 
gemischt oder chemisch behandelt sowie durch Mischen oder chemische 
Behandlung von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene 
Düngemittel 

4401 Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder 
ähnlichen Formen; Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln; Sägespäne, 
Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder 
ähnlichen Formen zusammengepresst: 

 Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen 
Formen: 

4401 11 000 von Nadelholz: 

4401 11 000 1 Rundlinge oder Scheite mit einer Länge von höchstens 1 m  

4401 11 000 9 Andere 

4401 12 000 von Laubholz: 

4401 12 000 1 Rundlinge oder Scheite mit einer Länge von höchstens 1 m 

4401 12 000 9 Andere 

 Schnitzel oder Holzspäne: 

4401 21 000 0 von Nadelholz 

4401 22 000 0 von Laubholz: 

 Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten 
oder ähnlichen Formen zusammengepresst: 

4401 31 000 0 Holzpellets 

4401 32 000 0 Briketts 

4401 39 000 0 Andere 

 Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, nicht zusammengepresst: 

4401 41 Sägespäne 

4401 49 000 0 Andere 

4403 Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob 
zugerichtet: 

4403 21 120 0 Balken 
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4403 21 180 0 Andere  

 anderes Kiefernholz: 

4403 21 920 Balken 

4403 21 980 Andere 

4403 22 Kiefernholz der Art "Pinus spp.", andere: 

4403 22 200 Gemeine Kiefer "Pinus sylvestris L." 

4403 22 800 Andere Kiefer 

4403 23 Tannenholz der Art „Abies spp.“ und Fichtenholz der Art „Picea spp.“, roh, 
dessen kleinster Durchmesser 15 cm oder mehr beträgt: 

 Gemeine Fichte (Picea abies Karst) oder Weißtanne (Abies alba Mill.): 

4403 23 120 0 Balken 

4403 23 180 0 Andere  

 andere Tanne oder Fichte: 

4403 23 920 Balken 

4403 23 980 Andere 

4403 24 Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", anderes: 

4403 24 200 Gemeine Fichte "Picea abies Karst." oder Weißtanne "Abies alba Mill." 

4403 24 800 Andere Arten von Tanne oder Fichte 

4403 25 Nadelholz, roh, dessen kleinster Durchmesser 15 cm oder mehr beträgt, 
anderes: 

4403 25 100 Balken 

4403 25 900 Andere 

4403 26 000 0 Andere 

 aus tropischem Holz gemäß Anmerkung 2 dieses Kapitels: 

4403 41 000 Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau 

4403 42 000 0 Teakholz 

4403 49 Andere: 

4403 49 100 0 Sapelli, Khaya ivorensis Acajou d'Afrique und Iroko 

4403 49 350 0 Okoumé und Sipo 
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4403 49 950 Andere: 

4403 49 950 2 aus tropischem Holz gemäß Anmerkung 3 dieses Kapitels des 
Außenhandelsverzeichnisses (Ausgabe 2022), ausgenommen solches gemäß 
4403 41 000 0, 4403 42 000 0 and Unterpositionen 4403 49 100 0, 4403 49 350 0 

4403 49 950 9 Andere 

 Andere: 

4403 91 Eichenholz der Art "Quercus spp.": 

4403 91 100 0 Balken 

4403 91 900 0 Andere 

4403 93 Buchenholz der Art "Fagus spp.", dessen kleinster Durchmesser 15 cm oder 
mehr beträgt: 

4403 93 200 0 Balken 

4403 93 800 0 Andere 

4403 94 000 Buchenholz der Art "Fagus spp." 

4403 95 000 Birkenholz der Art "Betula spp.", dessen kleinster Durchmesser 15 cm oder 
mehr beträgt: 

4403 96 000 Birkenholz der Art "Betula spp.", anderes: 

4403 96 000 2 Unbearbeitetes Holz, auch entrindet, vom Splint befreit, zwei- oder vierseitig grob 
zugerichtet, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm 

4403 96 000 8 Andere 

4403 97 000 Pappel- und Aspenholz der Art "Populus spp.": 

4403 97 000 1 Pappel 

4403 97 000 2 Pappel (Populus adenopoda, Populus davidiana, Populus grandidentata, 
Populus sieboldii, Populus tremula, Populus tremuloides) 

4403 98 000 0 Eucalyptusholz der Art "Eucalyptus spp." 

4403 99 000 Andere 

4403 99 000 1 Rohholz 

4403 99 000 9 Andere 

4404 Holz für Fassreifen, Holzpfähle, gespalten, Pfähle und Pflöcke aus Holz, 
gespitzt, nicht in Längsrichtung gesägt, Holz, nur grob zugerichtet oder 
abgerundet, jedoch weder gedrechselt, gebogen noch anders bearbeitet, für 
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Spazierstöcke, Regenschirme, Werkzeuggriffe, Werkzeugstiele und dergl., 
Holzspan, Holzstreifen, Holzbänder und dergleichen: 

4404 10 000 0 von Nadelholz: 

 Pfähle und Pflöcke, gespitzt, nicht in Längsrichtung gesägt: 

4404 10 000 1 entrindet 

4404 10 000 2 Andere 

4404 10 000 9 Andere 

4404 20 000 0 von Laubholz 

4406 Bahnschwellen aus Holz: 

 unimprägniert: 

4406 11 000 0 von Nadelholz 

4406 12 000 0 von Laubholz 

 Andere: 

4407 Furnierblätter, einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen 
Blätter, für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der 
Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, an 
den Kanten oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von <= 6 m: 

 von Nadelholz: 

4407 11 Kiefernholz der Art "Pinus spp.": 

4407 12 Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.": 

4407 13 000 0 S-P-F (Fichtenholz der Art „Picea spp.“, Kiefernholz der Art „Pinus spp.“ und Tannenholz 
der Art „Abies spp.“) 

4407 14 000 0 Hem-Fir (Western Hemlock der Art „Tsuga heterophylla“ und Tannenholz der Art „Abies 
spp.“) 

4407 19 Andere: 

 Tropisches Holz gemäß Anmerkung 2 dieses Kapitels: 

4407 21 Mahagoni "Swietenia spp." 

4407 22 Virola, Imbuia und Balsa 

4407 23 000 0 Teakholz 

4407 25 Dark Red Meranti, Light Red Meranti und meranti Baka 

4407 26 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan 
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4407 27 Sapelli 

4407 28 Iroko 

4407 29 Andere 

 Andere: 

4407 91 Eichenholz "Quercus spp." 

4407 92 000 Buchenholz "Fagus spp." 

4407 93 Ahornholz "Acer spp." 

4407 94 Kirschbaumholz "Prunus spp." 

4407 95 Eschenholz "Fraxinus spp.": 

4407 96 Birkenholz "Betula spp.": 

4407 97 Pappel- und Aspenholz "Populus spp.": 

4407 99 Andere 

4415 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel, aus 
Holz; Kabeltrommeln aus Holz; Flachpaletten, Boxpaletten und andere 
Ladungsträger, aus Holz; Palettenaufsatzwände aus Holz: 

4415 10 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel, aus 
Holz; Kabeltrommeln aus Holz: 

4415 10 100 0 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel aus 
Holz; Kabeltrommeln aus Holz 

4415 10 900 0 Kabeltrommeln aus Holz 

4415 20 Flachpaletten, Boxpaletten und andere Ladungsträger, aus Holz; 
Palettenaufsatzwände aus Holz: 

4415 20 200 0 Flachpaletten, Boxpaletten und andere Ladungsträger, aus Holz; 
Palettenaufsatzwände aus Holz 

4415 20 900 0 Andere 

4418 40 000 0 Verschalungen aus Holz, für Betonarbeiten, ausgenommen solches, das mit 
Farbe, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt ist. 

9705 00 000 0 andere, botanische Sammlungen und Sammlungsstücke 

II. Geregelte Erzeugnisse mit niedrigem pflanzengesundheitlichem Risiko 

0505 90 000 0 Vogelbälge und andere Vogelteile sowie Mehl und Abfälle von Federn 

0712 Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver 
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oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet: 

0712 20 000 0 Speisezwiebeln 

 Pilze der Gattung Agaricus, Auricularia spp., Tremella spp. und Trüffeln: 

0712 31 000 0 Pilze der Gattung Agaricus 

0712 32 000 0 Judasohrpilze "Auricularia spp." 

0712 33 000 0 Zitterpilze "Tremella spp." 

0712 34 000 0 Shiitake (Lentinus edodes) 

0712 39 000 0 Andere 

0712 90 Andere Gemüse und Mischungen von Gemüsen: 

0712 90 050 0 Kartoffeln, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, jedoch nicht 
weiter zubereitet 

 Zuckermais "Zea mays var. saccharata": 

0712 90 190 0 Andere  

0712 90 300 0 Tomaten 

0712 90 500 0 Karotten und Speisemöhren 

0712 90 900 0 Andere 

0901 Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; 
Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt 

 Kaffee, geröstet: 

0901 21 000 unentkoffeiniert* 

0901 22 000 entkoffeiniert* 

0901 90 Andere 

0901 90 100 0 Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen 

0902 Tee, auch aromatisiert: 

0902 20 000 0 Anderer Tee, grün (unfermentiert)* 

0902 40 000 0 Anderer Tee, Schwarz "fermentiert" und teilweise fermentiert* 

0903 00 000 0 Mate* 

0904 Pfeffer der Gattung "Piper"; Früchte der Gattungen "Capsicum" oder 

 
* außer in Einzelhandelsabpackungen 
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"Pimenta", getrocknet oder gemahlen oder sonst zerkleinert: 

 Pfeffer der Gattung "Piper": 

0904 11 000 0 Weder gemahlen noch sonst zerkleinert* 

0904 12 000 0 gemahlen noch sonst zerkleinert* 

 Früchte der Gattungen "Capsicum" oder "Pimenta": 

0904 21 getrocknet, Weder gemahlen noch sonst zerkleinert. 

0904 21 100 0 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack* 

0904 21 900 0 Andere* 

0904 22 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert* 

0905 Vanille: 

0905 10 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert* 

0905 20 000 0 gemahlen noch sonst zerkleinert* 

0906 Zimt und Zimtblüten 

 weder gemahlen noch sonst zerkleinert: 

0906 11 000 0 Zimt "Cinnamomum zeylanicum Blume" 

0906 19 000 0 Andere 

0906 20 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

0907 Gewürznelken, Mutternelken und Nelkenstiele 

0907 10 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0907 20 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

0908 Muskat, Muskatblüte, Amomen und Kardamomen 

 Muskat: 

0908 11 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0908 12 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

 Muskatblüten: 

0908 21 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0908 22 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

 Amomen, Kardamomen: 

0908 31 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 
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0908 32 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

0909 Anisfrüchte, Sternanisfrüchte, Fenchelfrüchte, Korianderfrüchte, 
Kreuzkümmelfrüchte und Kümmelfrüchte sowie Wacholderbeeren 

 Korianderfrüchte: 

0909 21 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0909 22 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

 Kreuzkümmelfrüchte und Kümmelfrüchte 

0909 31 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0909 32 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

 Anisfrüchte, Sternanisfrüchte, Fenchelfrüchte, Wacholderbeeren: 

0909 61 000 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert: 

0909 61 000 1 Anisfrüchte oder Sternanisfrüchte  

0909 61 000 2 Kümmel- oder Fenchelfrüchte; Wacholderbeeren 

0909 62 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert: 

0909 62 000 1 Anisfrüchte oder Sternanisfrüchte  

0909 62 000 2 Kümmel- oder Fenchelfrüchte; Wacholderbeeren 

0910 Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere 
Gewürze: 

 Ingwer: 

0910 11 0000 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0910 12 000 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

0910 20 Safran: 

0910 20 100 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0910 20 900 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

0910 30 000 0 Kurkuma 

 Andere Gewürze: 

0910 91 Mischungen von Gewürzen verschiedener Art: 

0910 91 050 0 Curry 

 Andere: 
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0910 91 100 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0910 91 900 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

0910 99 Andere: 

0910 99 100 0 Samen von Bockshornklee 

 Feldthymian oder Sandthymian: 

 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0910 99 310 0 Feldthymian "Thymus serpyllum" 

0910 99 330 0 Andere 

0910 99 390 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

0910 99 500 0 Lorbeerblätter 

 Andere: 

0910 99 910 0 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 

0910 99 990 0 gemahlen oder sonst zerkleinert 

1401 10 000 0 Bambus 

1401 20 000 0 Peddig und Stuhlrohr 

1404 Pflanzliche Erzeugnisse, anderweitig nicht genannt 

1404 20 000 0 Baumwolllinters 

1903 00 000 0 Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken, Graupen, 
Perlen, Krümeln und dergleichen 

2308 00 400 0 Eicheln und Rosskastanien sowie Trester, auch in Form von Pellets 
(ausgenommen Traubentrester) 

2309 90 960 1 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art: mit 49 % oder mehr 
Cholinchlorid auf organischer oder anorganischer Basis 

2309 90 960 9 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art: Andere 

2401 Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle: 

2401 10 Tabak, unentrippt: 

2401 10 350 0 Light-air-cured Tabak 

2401 10 600 0 Sun-cured Orienttabak 

2401 10 700 0 Dark-air-cured Tabak 

2401 10 850 0 Flue-cured Tabak 
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2401 10 950 0 Andere 

2401 20 Tabak, teilweise oder ganz entrippt, sonst unverarbeitet: 

2401 20 350 0 Light-air-cured Tabak 

2401 20 600 0 Sun-cured Orienttabak 

2401 20 700 0 Dark-air-cured Tabak 

2401 20 850 0 Flue-cured Tabak 

2401 20 850 1 Virginia-Tabak 

2401 20 850 9 Andere 

2401 20 950 0 Andere 

2401 30 000 0 Tabakabfälle 

4101 Häute und Felle, roh, von Rindern und Kälbern "einschließlich Büffeln" oder 
von Pferden und anderen Einhufern, frisch oder gesalzen, getrocknet, 
geäschert, gepickelt oder anders konserviert, auch enthaart oder gespalten: 

4101 20 Ganze Häute, gespalten, mit einem Stückgewicht von <= 8 kg, wenn sie nur 
getrocknet, von <= 10 kg, wenn sie trocken gesalzen oder von <= 16 kg, wenn 
sie frisch, nass gesalzen oder anders konserviert sind : 

4101 20 100 0 gespalten 

4101 20 300 0 nass gesalzen 

4101 20 500 0 getrocknet oder gesalzen 

4101 20 800 0 Andere  

4101 50 Ganze Häute, mit einem Stückgewicht von > 16 kg: 

4101 50 100 0 gespalten 

4101 50 300 0 nass gesalzen 

4101 50 500 0 getrocknet oder gesalzen 

4101 50 900 0 Andere 

4101 90 000 0 Andere, einschließlich Croupons, Halbcroupons und Bauchstücke 

4102 Häute und Felle, roh, von Schafen oder Lämmern, frisch oder gesalzen, 
getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders konserviert, auch enthaart oder 
gespalten 

4102 10 nicht enthaart: 

4102 10 100 0 Lämmer 
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4102 10 900 0 Andere 

 enthaart: 

4102 21 000 0 gepickelt 

4102 29 000 0 Andere 

4103 Häute und Felle, roh, frisch oder gesalzen, getrocknet, geäschert, gepickelt 
oder anders konserviert, auch enthaart oder gespalten: 

4103 20 000 0 Häute und Felle von Kriechtieren 

4103 30 000 0 Häute und Felle von Schweinen 

4103 90 000 0 Andere 

4408 Furnierblätter, einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen 
Blätter, für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der 
Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, an 
den Kanten oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von <= 6 mm: 

4408 10 von Nadelholz: 

4408 10 150 in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, gehobelt, geschliffen 
oder an den Enden verbunden: 

 Furnierblätter, einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen 
Blätter 

4408 10 150 3 mit mindestens einer Außenlage Hartholz  

4408 10 150 4 Andere 

4408 10 150 9 Andere 

 Andere: 

4408 10 910 0 Brettchen zum Herstellen von Bleistiften, Kopierstiften, Farbstiften, 
Schiefergriffeln und anderen holzgefassten Stiften 

4408 10 980 Andere: 

 Furnierblätter, einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen 
Blätter: 

 Andere: 

4408 10 980 2 mit mindestens einer Außenlage Hartholz 

4408 10 980 3 Andere 

4408 10 980 9 Andere 

 tropisches Holz: 
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4408 31 Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau: 

4408 31 110 in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, an den Enden verbunden, 
auch gehobelt oder geschliffen 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

4408 31 110 2 Andere 

4408 31 110 9 Andere 

 Andere: 

4408 31 210 gehobelt: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

4408 31 210 2 Andere 

4408 31 210 9 Andere 

4408 31 250 geschliffen: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

4408 31 250 2 Andere 

4408 31 250 9 Andere 

4408 31 300 Andere: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

4408 31 300 2 Andere 

4408 31 300 9 Andere 

4408 39 Andere: 

 Holz von White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, 
Virola, Mahagoni "Swietenia spp.", Palissandre de Rio, Palissandre de Para und 
Palissandre de Rose: 

4408 39 150 geschliffen, sowie an den Enden verbunden, auch gehobelt: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

4408 39 150 2 Andere 

4408 39 150 9 Andere 

 Andere: 

4408 39 210 gehobelt: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 
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4408 39 210 2 Andere 

4408 39 210 9 Andere 

4408 39 300  Andere: 

 mit einer Dicke von < 1 mm: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

4408 39 300 2 Andere 

4408 39 300 3 Andere 

 mit einer Dicke von > 1 mm: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

4408 39 300 5 Andere 

4408 39 300 9 Andere 

4408 39 550 auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden:  

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen: 

 Sperrholz (ausgenommen die Warenposition 4412): 

4408 39 550 5 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) mit mindestens einer Außenlage von tropischem Holz gemäß 
Anmerkung 3 dieses Kapitels, ausgenommen die Unterpositionen 4408 31 und 
4408 39 mit drei Bindestrichen 

4408 39 550 6 Andere Gattungen tropischer Hölzer mit mindestens einer Außenlage von 
tropischem Holz  

4408 39 550 7 Andere 

 Andere: 

4408 39 550 8 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) mit mindestens einer Außenlage von tropischem Holz gemäß 
Anmerkung 3 dieses Kapitels, ausgenommen die Unterpositionen 4408 31 und 
4408 39 mit drei Bindestrichen 

4408 39 550 9 Andere Gattungen tropischer Hölzer 

 Andere: 

4408 39 700 Brettchen zum Herstellen von Bleistiften: 

4408 39 700 1 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) mit mindestens einer Außenlage von tropischem Holz gemäß 
Anmerkung 3 dieses Kapitels, ausgenommen die Unterpositionen 4408 31 und 
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4408 39 mit drei Bindestrichen 

4408 39 700 9 Andere Gattungen tropischer Hölzer  

4408 39 850 mit einer Dicke < 1 mm: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen:  

4408 39 850 5 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) mit mindestens einer Außenlage von tropischem Holz gemäß 
Anmerkung 3 dieses Kapitels, ausgenommen die Unterpositionen 4408 31 und 
4408 39 mit drei Bindestrichen 

4408 39 850 6 mit mindestens einer Außenlage von tropischem Holz 

4408 39 850 7 Andere 

 Andere: 

4408 39 850 8 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) gemäß Anmerkung 3 dieses Kapitels, ausgenommen die 
Unterpositionen 4408 31 und 4408 39 mit drei Bindestrichen 

4408 39 850 9 tropisches Holz 

4408 39 950 mit einer Dicke > 1 mm: 

 Furnierblätter, durch Messern von Lagenholz gewonnen:  

4408 39 950 5 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) mit mindestens einer Außenlage von tropischem Holz gemäß 
Anmerkung 3 dieses Kapitels, ausgenommen die Unterpositionen 4408 31 und 
4408 39 mit drei Bindestrichen 

4408 39 950 6 Andere Gattungen von tropischem Holz, mit mindestens einer Außenlage von 
tropischem Holz 

4408 39 950 7 Andere 

4408 39 950 8 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) gemäß Anmerkung 3 dieses Kapitels, ausgenommen die 
Unterpositionen 4408 31 und 4408 39 mit drei Bindestrichen 

4408 39 950 9 Andere Gattungen von tropischem Holz 

4408 90 Andere: 

4408 90 150 geschliffen, sowie an den Enden verbunden, auch gehobelt: 

4408 90 150 5 mit mindestens einer Außenlage von Eichen-, Buchen- oder Eschenholz 

4408 90 150 6 Andere 

 Andere: 
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4408 90 150 7 mit mindestens einer Außenlage von Eichen-, Buchen- oder Eschenholz  

4408 90 150 8 Andere 

4408 90 150 9 Andere 

 Andere: 

4408 90 350 Brettchen zum Herstellen von Bleistiften: 

4408 90 350 1 aus Eichen-, Buchen- oder Eschenholz 

4408 90 350 8 Andere 

 Andere: 

4408 90 850 mit einer Dicke < 1 mm: 

4408 90 850 5 mit mindestens einer Außenlage von Eichen-, Buchen- oder Eschenholz 

4408 90 850 6 Andere 

 Andere: 

4408 90 850 7 mit mindestens einer Außenlage von Eichen-, Buchen- oder Eschenholz 

4408 90 850 8 Andere 

4408 90 850 9 Andere 

4408 90 950 mit einer Dicke > 1 mm: 

440890 950 5 mit mindestens einer Außenlage von Eichen-, Buchen- oder Eschenholz 

4408 90 950 6 Andere 

 Andere: 

4408 90 950 7 mit mindestens einer Außenlage von Eichen-, Buchen- oder Eschenholz 

4408 90 950 8 Andere 

4408 90 950 9 Andere 

4416 00 000 0 Fässer, Tröge, Bottiche, Eimer und andere Böttcherwaren und erkennbare 
Teile davon, aus Holz, einschließlich Fassstäbe 

4418 Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich Verbundplatten mit 
Hohlraum-Mittellagen, zusammengesetzte Fußbodenplatten, Schindeln 
"shingles" und shakes" 

 Fenster, Fenstertüren, Rahmen und Verkleidungen dafür: 

4418 11 aus tropischem Holz: 

4418 11 100 0 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
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(Ausgabe 2022) gemäß Anmerkung 2 dieses Kapitels aus Holz tropischer 
Gattungen 

4418 11 900 0 Andere 

4418 19 000 0 Andere 

 Türen und Rahmen dafür, Türverkleidungen und -schwellen: 

4418 21 aus tropischem Holz: 

4418 21 100 0 die Warenposition des Außenhandelsverzeichnisses der Republik Usbekistan 
(Ausgabe 2022) gemäß Anmerkung 2 dieses Kapitels aus Holz tropischer 
Gattungen 

4418 21 900 0 Andere 

4418 29 000 0 Andere 

4418 30 000 0 Pfosten und Balken, aus Holz (ausg. Erzeugnisse unter 441881 bis 441889) 

4418 50 000 0 Schindeln 

 zusammengesetzte Fußbodenplatten 

4601 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, auch miteinander zu 
Bändern verbunden; Flechtstoffe, Geflechte und ähnliche Waren aus 
Flechtstoffen, in Flächenform verwebt oder parallel aneinandergefügt, auch 
wenn sie dadurch den Charakter von Fertigwaren erhalten haben "z. B. 
Matten, Strohmatten, Gittergeflechte" 

 Matten, Strohmatten, Gittergeflechte aus pflanzlichen Flechtstoffen: 

 Bambus: 

4601 21 100 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen 

4601 21 900 0 Andere  

4601 22 Rattan: 

4601 22 100 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen 

4601 22 900 0 Andere 

4601 29 Andere: 

4601 29 100 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen 

4601 29 900 0 Andere 

 Andere: 

 Bambus: 

https://www.zolltarifnummern.de/2023/441881
https://www.zolltarifnummern.de/2023/441889
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4601 92 050 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, auch miteinander zu Bändern 
verbunden 

4601 92 100 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen 

4601 92 900 0 Andere 

4601 93 Rattan: 

4601 93 050 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, auch miteinander zu Bändern 
verbunden; 

 Andere: 

4601 93 100 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen 

4601 93 900 0 Andere: 

4601 94 aus anderen pflanzlichen Flechtstoffen 

4601 94 050 0 Geflechte und ähnliche Waren aus pflanzlichen Flechtstoffen, auch miteinander 
zu Bändern verbunden 

 Andere: 

4601 94 100 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen 

4601 94 900 0 Andere 

 Andere: 

4601 99 050 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, auch miteinander zu Bändern 
verbunden 

 Andere: 

4601 99 100 0 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen 

4601 99 900 0 Andere 

4602 Korbmacherwaren und andere Waren, unmittelbar aus Flechtstoffen oder aus 
Waren der Pos. 4601 hergestellt sowie Waren aus Luffa: 

 hergestellt aus pflanzlichen Materialien: 

4602 11 000 0 Bambus 

4602 12 000 0 Rattan 

4602 19 Andere 

4602 19 100 0 Flaschenhülsen, unmittelbar aus pflanzlichem Stroh geflochten 

4602 19 900 0 Andere 

https://www.aussenhandel.biz/wn/4601
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4602 90 000 0 Andere 

4819 10 000 0 Schachteln und Kartons, aus Wellpapier oder Wellpappe 

5001 00 000 0 Seidenraupenkokos, zum Abhaspeln geeignet 

5003 00 000 0 Abfälle von Seide "einschließlich nichtabhaspelbare Kokons, Garnabfälle und 
Reißspinnstoff" 

5101 Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt: 

 Schweißwolle, einschließlich auf dem Rücken gewaschene Wolle: 

5101 11 0000 Schweißschurwolle 

5102 Tierhaare, fein oder grob, weder gekrempelt noch gekämmt: 

 Tierhaare, fein: 

5102 11 000 0 Kaschmirziegenhaare 

 Andere: 

5102 19 100 0 Angorakaninchenhaare 

5102 19 300 0 Alpakahaare, Lamahaare und Vikunjahaare  

5102 19 400 0 Kamelhaare und Jakhaare sowie Angoraziegenhaare, Tibetziegenhaare und 
ähnliche Ziegenhaare 

5102 19 900 0 Kaninchenhaare (außer vom Angorakaninchen), Hasenhaare, Biberhaare, 
Nutriahaare und Bisamrattenhaare 

5102 20 000 0 Tierhaare, grob 

5103 Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren "einschließlich 
Garnabfälle" 

5103 10 Kämmlinge von Wolle oder feinen Tierhaaren: 

5103 10 100 0 nichtcarbonisiert 

5201 00 Baumwolle, weder kardiert noch gekämmt 

5201 00 100 0 hydrophil oder gebleicht 

5201 00 900 0 Andere 

5202 Abfälle von Baumwolle "einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff" 

5202 10 000 0 Garnabfälle von Baumwollgarn 

 Andere: 

5202 91 000 0 Reißspinnstoff aus Baumwolle 
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5202 99 000 0 Andere 

5301 Flachs "Leinen", roh oder bearbeitet, jedoch nichtversponnen; Werg und 
Abfälle von Flachs "Leinen" "einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff" 

5301 10 000 0 Flachs "Leinen", roh oder geröstet 

 Flachs "Leinen", roh oder geröstet, gehechelt oder anders bearbeitet, jedoch 
nichtversponnen: 

5301 21 000 0 gebrochen oder geschwungen 

5301 29 000 0 Andere 

5301 30 000 0 Werg und Abfälle von Flachs "Leinen" 

5302 Hanf "Cannabis sativa L.", roh oder bearbeitet, jedoch nichtversponnen; Werg 
und Abfälle von Hanf "einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff" 

5302 10 000 0 Hanf "Cannabis sativa L.", roh oder geröstet 

5302 90 000 0 Andere 

5303 Jute und andere textile Bastfasern, roh oder bearbeitet, jedoch 
nichtversponnen sowie Werg und Abfälle von diesen Spinnstoffen, 
einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff 

5303 10 000 0 Jute und andere textile Bastfasern, roh oder geröstet 

5303 90 000 0 Andere 

5305 00 000 0 Kokos, Abaca "Manilahanf oder Musa textilis Nee", Ramie, Agave und andere 
pflanzliche Spinnstoffe, anderweitig nicht genannt, roh oder bearbeitet, 
jedoch nichtversponnen; Werg und Abfälle von diesen Spinnstoffen, 
einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff 

* außer in Einzelhandelsabpackungen. In diesem Fall sind Unternehmer für die korrekte 
Darstellung von Informationen über abgepackte Waren (Waren, die direkt in einer 
Verbraucherverpackung (Behälter) verkauft werden) verantwortlich. 

** Werden Weizenerzeugnissen in zwei oder mehr Waggons in einem Zug gemäß dem 
Zollverfahren der Verarbeitung im Zollgebiet eingeführt, wird für die Quarantäneuntersuchung eine 
Gebühr wie für ein Transportmittel erhoben. 

(Nationale Datenbank für Rechtstexte, 11.08.2024, 09/24/727/0905) 
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Vorschriften für das Verfahren zum Schutz des Staatsgebiets der Republik Usbekistan vor 
Pflanzenschädlingen  

ANHANG 2  
Bescheinigung für die Öffnung einer Transporteinheit  

(für eingeführte geregelte Erzeugnisse) 

▼M4 

0000000 — СОНЛИ  

 

ТРАНСПОРТ БИРЛИГИНИ ОЧИШ ТЎҒРИСИДАГИ ДАЛОЛАТНОМА 
(карантин остидаги импорт маҳсулотлар учун) 

__________________________________________________________________________________
_________ 

(темир йўл станцияси, аэропорт, дарё порти, автомобиль йўллари ва бошқалар) 
_______________________________________________ Ўсимликлар карантини ва ҳимояси 
агентлиги/ҳудудий  
бошқармаси давлат инспектори 
_________________________________________________________________    

(Ф.И.О) 
  

__________________________________________________________________________________
_________   

(юк номи, миқдори ва ҳажми) 
  

__________________________________________________________________________________
_________  

(вагон, контейнер ва бошқаларнинг рақами) 
 

Экспорт қилаётган давлат номи: 
_________________________________________________________________ 
Импорт қилувчи ташкилот номи ва манзили: 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________СТИР: 
___________________________________ 
Карантин рухсатномаси берилган сана: «___» ______20___ йил, № 
_____________________________________ 
Фитосанитария сертификати берилган сана: «___» _______ 20___ йил, № 
________________________________ 

 

 
 
 

_______________
______ 
(давлат 

инспектори 
имзоси)  

 
 
 
___________ (вакил 
имзоси)  

 
 
 

20__ йил «___» _____ 
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Vorschriften für das Verfahren zum Schutz des Staatsgebiets der Republik Usbekistan vor 
Pflanzenschädlingen  

ANHANG 2a  
Quarantänebescheinigung 

▼M4 

0000000 — СОНЛИ  

 

КАРАНТИН КЎРИГИ ДАЛОЛАТНОМАСИ 

      
_______________________________________________ Ўсимликлар карантини ва ҳимояси 
агентлиги/ҳудудий 
(республика, вилоят, туман, шаҳар) 
бошқармаси давлат инспектори 
________________________________________________________томонидан    

(Ф.И.О) 
  

20__ «___» ________ да қуйидаги вакил иштирокида 
________________________________________________     

(вакил Ф.И.О) 
 

____________________________________________________________ СТИР: 
_________________________ 

(корхона, ташкилот, фермер хўжалиги номи ёки 
фуқаро) 

  

__________________________________________________________________________________
_________ 

(юк номи, миқдори ва ҳажми) 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси ҳудудини 
ўсимликлар карантинидаги ва зарарли организмлардан ҳимоя қилиш ва Ўсимликлар 
карантини соҳасида рухсат бериш тартиб-тамоилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги 
низомларни тасдиқлаш ҳақида» 2018 йил 29 январдаги 65-сон қарорига асосан карантин 
кўригидан ўтказилди. 
Ўсимликлар карантини давлат инспектори хулосаси: 
_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________       

 

   
Транспорт бирлигини очиш далолатномаси 

мавжуд бўлганда ушбу далолатнома 
ҳақиқий ҳисобланади 

__________________________ (давлат 
инспектори имзоси)  
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Verordnung des Ministerrats Nr. 65 vom 29. Januar 2018 
ANLAGE 2 

VORSCHRIFTEN  
für das Verfahren für die Ausstellung von Quarantänegenehmigungen für geregelte Erzeugnisse der 

Pflanzenquarantäne 

Kapitel 1. Allgemeine Bestimmungen 

1. Diese Vorschriften legen das Verfahren für die Ausstellung von Quarantänegenehmigungen für 
geregelte Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne fest. 

2. In diesen Vorschriften werden die folgenden Termini verwendet: 

Ausfuhrland – das Land, aus dessen Hoheitsgebiet geregelte Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne auf 
der Grundlage der internationalen pflanzengesundheitlichen Anforderungen in die Republik 
Usbekistan eingeführt oder durch sie durchgeführt werden; 

Pflanzengesundheitliche Anforderungen – Maßnahme, mit der die Anforderungen für die Einfuhr, 
Erzeugung, Verarbeitung, Lagerung, Beförderung, das Inverkehrbringen, die Vernichtung von 
geregelten Erzeugnissen und Pflanzenquarantäneeinrichtungen dafür verbindlich für staatliche und 
Wirtschaftseinrichtungen und juristische und natürliche Personen festgelegt werden; 

Quarantänegenehmigung – Dokument, mit dem die vorschriftsmäßige Einfuhr geregelter 
Erzeugnisse in das Staatsgebiet der Republik Usbekistan oder deren Durchfuhr durch das 
Staatsgebiet genehmigt wird und das von der ►M6 Agentur für Pflanzenschutz und –quarantäne 
beim Ministerium für Landwirtschaft der Republik Usbekistan (im weiteren "Agentur" genannt) ◄ 
ausgestellt wird; 

3.  Die Quarantänegenehmigung wird von ►M4 der Agentur ◄ ausgestellt.  

4.  Die Einhaltung der in der Quarantänegenehmigung festgelegten Anforderungen wird durch 
►M4 die Agentur und die regionalen Abteilungen für Pflanzenschutz und –quarantäne◄ 
kontrolliert.  

5… 

6.  Die Liste der Pflanzen, für die eine Quarantänegenehmigung benötigt wird, wird durch den 
Ministerrat der Republik Usbekistan festgelegt. 

7.  ►M4 Die Agentur ◄ veröffentlicht Hinweise zur Beantragung der Quarantänegenehmigung 
durch juristische und natürliche Personen auf ihrer amtlichen Webseite. 

8.  Die Ausstellung der Quarantänegenehmigung erfolgt nach dem Schema gemäß Anhang 1 zu 
diesen Vorschriften. 

Kapitel 2. Voraussetzungen und Bedingungen für die Erteilung einer Quarantänegenehmigung 

9.  Zwingende Voraussetzungen und Bedingungen für die Erteilung einer 
Quarantänegenehmigung sind: 

̶ die Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Pflanzenquarantäne, einschließlich der 
Quarantänevorschriften, sowie der pflanzengesundheitlichen Anforderungen durch juristische 
und natürliche Personen; 
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̶ die Einhaltung der von den staatlichen Pflanzenschutzinspektoren im Rahmen ihrer Befugnisse 
empfohlenen pflanzengesundheitlichen Anforderungen, die Einhaltung der bei Feststellung von 
Quarantäneschädlingen gemäß den pflanzengesundheitlichen Vorschriften festgelegten Verbote 
und Vorschriften;  

̶ dass die in die Republik Usbekistan eingeführten geregelten Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne 
die internationalen pflanzengesundheitlichen Anforderungen und die in Handelsabkommen 
festgelegten pflanzengesundheitlichen Bedingungen erfüllen und nicht in der Liste der geregelten 
Pflanzen und der Gebiete/Provinzen, in die deren Einfuhr verboten ist, genannt sind; 

̶ für die in die Republik Usbekistan einzuführenden geregelten Erzeugnisse wurde kein 
Quarantänestatus im Ausfuhrland festgelegt; 

̶ die in die Republik Usbekistan einzuführenden geregelten Erzeugnisse stellen keine Gefahr der 
Einschleppung von Schadorganismen in das Staatsgebiet der Republik Usbekistan aus dem 
Staatsgebiet des Ausfuhrlandes dar; 

̶ durch die Erteilung einer Quarantänegenehmigung, Handlungen und/oder bestimmte Aktivitäten 
besteht keine tatsächliche Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Bürger oder die 
Pflanzenwelt und ihr Lebensraum; 

̶ für die Erteilung einer Quarantänegenehmigung ist durch juristische oder natürliche Personen 
mindestens 30 Tage vor der geplanten Einfuhr geregelter Erzeugnisse in die Republik Usbekistan 
ein Antrag an ►M4 die Agentur ◄ zu stellen;  

10.  Sind die geregelten Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne für die Einfuhr in die Republik 
Usbekistan zu begasen, stellen die juristischen und natürlichen Personen die erforderlichen Gebäude 
und Einrichtungen für die Begasung zur Verfügung. 

Kapitel 3. Prüfung des Antrags und Entscheidung über die Erteilung oder Ablehnung der 
Quarantänegenehmigung 

11.  Juristische oder natürliche Personen (im weiteren "Antragsteller" genannt) reichen folgende 
Unterlagen bei der ►M4 Agentur ◄ ein: 

̶ einen Antrag auf Erteilung der Quarantänegenehmigung gemäß Anhang 2 dieser Vorschriften; 

̶ Bankunterlagen, die die Zahlung der Gebühr für die Prüfung des Antrags auf 
Quarantänegenehmigung bestätigen. 

Es ist nicht gestattet, vom Antragsteller Dokumente zu verlangen, die in diesem Punkt nicht genannt 
sind. 

12.  Der Antrag wird von den Antragstellern direkt, postalisch oder in elektronischer Form bei der 
►M4 Agentur ◄ mit einem Anschreiben eingereicht. Der in elektronischer Form eingereichte Antrag 
wird durch die elektronische digitale Unterschrift des Antragstellers bestätigt. 

13.  Die bei der ►M4 Agentur ◄ eingereichten Unterlagen zur Beantragung der 
Quarantänegenehmigung werden in eine Liste aufgenommen, die Liste mit Angabe des 
Eingangsdatums der Unterlagen bei der ►M4 Agentur ◄ wird dem Antragsteller unverzüglich 
zugesandt. 

14.  Der vom Antragsteller eingereichte Antrag gilt in jedem Fall als ausreichend, sofern die 
zuständige Stelle nicht das Gegenteil dessen nachweist. 
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15.  Für die Prüfung des Antrags wird eine Gebühr ►M4 in einfacher Höhe des gesetzlich 
festgelegten Grundbetrags ◄ erhoben. 

Die Gebühr für die Antragsbearbeitung ist auf das Konto ►M4 der Agentur ◄ zu überweisen. Zieht 
der Antragsteller den Antrag zurück oder wird nach der Prüfung des Antrags die Ausstellung einer 
Quarantänegenehmigung abgelehnt, wird die gezahlte Gebühr nicht erstattet. 

16.  … 

17.  Die Entscheidung über die Erteilung oder Ablehnung der Quarantänegenehmigung ist dem 
Antragsteller innerhalb von fünf Tagen gerechnet am dem Tag des Eingangs der Unterlagen bei ►M4 
der Agentur ◄ mitzuteilen. Das entsprechende Dokument ist dem Antragsteller auszustellen 
(zuzusenden) oder ►M4 die Agentur ◄ informiert den Antragsteller schriftlich über die Ablehnung 
der Ausstellung des Dokuments. Die Mitteilung erfolgt auch elektronisch über das System. 

18.  Die Quarantänegenehmigung hat zum Schutz eine Nummer und entspricht dem Muster in 
Anhang 3 dieser Vorschriften. 

Die Quarantänegenehmigung gilt für 30 Tage ab Ausstellungsdatum. 

19.  Die Ausstellung der Quarantänegenehmigung kann aus folgenden Gründen abgelehnt werden: 
… 

20.  Dem Antragsteller wird ein schriftlicher Ablehnungsbescheid für die Ausstellung der 
Quarantänegenehmigung zugestellt, in dem die Gründe für die Ablehnung, die entsprechenden 
Vorschriften und die Frist angegeben sind, in der der Antragsteller die angegebenen Mängel 
beseitigen und die Unterlagen zur erneuten Prüfung einreichen kann. Die Frist, in der der 
Antragsteller die Gründe für die Ablehnung beseitigen und Unterlagen zur erneuten Prüfung 
vorlegen kann, sollte nicht weniger als zehn Arbeitstage ab dem Datum des Eingangs des schriftlichen 
Ablehnungsbescheids betragen.  

21.  Beseitig der Antragsteller die Gründe für die Ablehnung der Quarantänegenehmigung in der 
genannten Frist, werden die Unterlagen erneut geprüft; die Genehmigung oder Ablehnung für deren 
Ausstellung wird von ►M4 der Agentur ◄ erneut innerhalb von fünf Arbeitstagen geprüft… Für die 
erneute Prüfung wird keine Gebühr erhoben. 

22.  … 

23.  Wird der Antrag vom Antragsteller nach Ablauf der im Ablehnungsbescheid für die 
Quarantänegenehmigung genannten Frist eingereicht, gilt dieser als neuer Antrag und wird von 
►M4 der Agentur ◄ grundsätzlich geprüft. 

24.  ►M4 Der Antragsteller darf verfahrensgemäß Widerspruch gegen die Ablehnung einer 
Quarantänegenehmigung einlegen sowie gegen die Vorgehensweise (mangelnde Aktivität) des 
Bediensteten (der zuständigen Person) für die Aktivität. ◄ 

Kapitel 4.Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Quarantänegenehmigung, Neuanmeldung und 
Erstellung eines Duplikats 

Kapitel 5. Aussetzung, Beendigung und Aufhebung einer Quarantänegenehmigung 

32.  Die Aussetzung, Beendigung und Aufhebung einer Quarantänegenehmigung erfolgt gemäß 
dem in den Artikeln 22, 23 und 25 des Gesetzes der Republik Usbekistan „Über Verfahren zur 
Erteilung von Genehmigungen im Bereich der Geschäftstätigkeit“ vorgesehenen Verfahren.  
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Kapitel 6. Register der Quarantänegenehmigungen 

… 

Kapitel 7. Schlussbestimmungen 

36.  Personen, die sich eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Vorschriften schuldig 
machen, werden nach dem gesetzlich festgelegten Verfahren zur Verantwortung gezogen.  
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Vorschriften für das Verfahren für die Ausstellung von Quarantänegenehmigungen für geregelte 
Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne 

ANHANG 1  
Ablaufschema für das Ausstellen einer Quarantäneeinfuhrgenehmigung 

… 

ANHANG 2  
Antrag auf Erteilung einer Quarantäneeinfuhrgenehmigung für  

die Einfuhr geregelter Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne 

Ўсимликлар карантини назоратидаги маҳсулотларни  
республика ҳудудига олиб кириш учун карантин рухсатномаси 

бериш тўғрисида  
АРИЗА                                 

1. Юридик ва жисмоний шахсларни давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги 
гувоҳнома ҳақидаги маълумотлар (кераклисини белгиланг):   

юридик шахс; 
                       

                                 
жисмоний шахс;  

                       
  

якка тартибдаги тадбиркор; 
                     

Рақами 
          

берилган: 
 

кун 
  

ой 
  

йил 
    

                                 
Гувоҳнома берган орган номи: _____________________________________________________   
 
2. Маҳсулотнинг номи ва миқдори:  

Т/
р Маҳсулот номи 

Ўлчов бирлиги  
(кг., тонна, литр, 
дона, метр/куб.)  

Миқдори 

1. 
   

2. 
   

... 
   

                                   
Олиб кирилаётган маҳсулот тўғрисидаги қўшимча маълумотлар 

3. Маҳсулотнинг импорт шартномаси тўғрисидаги маълумотлар: 
а) 

рақами 

         
Санаси: кун 

  
ой 

  
йил 

    

б) маҳсулот ишлаб чиқарувчи мамлакат ва ҳудуди:  _________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________ . 
в) экспортёр давлат: ___________________________________________________________________________ . 
г) транспорт воситасининг тури: _ ________________________________________________________________ .                                
4. Ўз омборхонасини зарарсизлантириш далолатномаси тўғрисидаги маълумотлар: 

Рақами 
         

Санаси кун 
  

ой 
  

йил 
    

                               
5. Ўзбекистон Республикаси давлат чегарасигача юк кириб келиши тўғрисидаги 

маълумотлар: 
а) йўналиши:  _________________________________________________________________________________ . 
б) чегара масканлари номлари: 
1. ___________________________________________________________________________________________ ; 
2. ___________________________________________________________________________________________ ; 
n. ___________________________________________________________________________________________ . 

в) Юк келиб тушган карантин ҳужжатлари расмийлаштириладиган божхона масканининг номи: 
________________________   

_______________________________________________________________________________
__________. 

6. Маҳсулотдан фойдаланиш мақсадлари: 
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1.____________________________________________________________________________; 
2.____________________________________________________________________________; 
n.____________________________________________________________________________. 
7. Маҳсулот етиб келиши кутиладиган муддат: 

Ку
н  

  
ой 

  
йил 

    
дан 

            

                               
Ку
н  

  
ой 

  
йил 

    
гача 

            

                                
Муҳр имзо  Ф.И.О. 
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Vorschriften für das Verfahren für die Ausstellung von Quarantänegenehmigungen für geregelte 
Erzeugnisse der Pflanzenquarantäne 

ANHANG 3  
Quarantänegenehmigung 

▼M7 
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Verordnung des Ministerrats Nr. 65 vom 29. Januar 2018 
ANLAGE 3 

Verfahren für die Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen für geregelte Erzeugnisse der 
Pflanzenquarantäne 

… 

ANHANG 3  
Pflanzengesundheitszeugnis 

▼M4 
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Изоҳ.Ушбу фитосанитария сертификати берилган юкка тегишли бўлган ҳар қандай молиявий жавобгарлик 
Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги ёки унинг ходими ҳамда вакиллари зиммасига юклатилмайди. 

Примечание. Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата и груза не 
налагается на службу по карантину растений или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.  

Note. No financial liability with respect to any cargo for which this phytosanitary certificate is issued shall attach 
to Agency of Plant Quarantine and Protection of the Republic of Uzbekistan or to any of its officers and representatives.  
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ATTACHMENT SHEET FOR PHYTOSANITARY CERTIFICATE 
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ANHANG 4  
Pflanzengesundheitszeugnis für die Wiederausfuhr 

▼M4 
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Изоҳ. Ушбу фитосанитария сертификати берилган юкка тегишли бўлган ҳар қандай молиявий жавобгарлик 
Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги ёки унинг ходими ҳамда вакиллари зиммасига юклатилмайди. 

Примечание. Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата и груза не 
налагается на службу по карантину растений или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.  

Note. No financial liability with respect to any cargo for which this phytosanitary certificate is issued shall attach 
to Agency of Plant Protection and Quarantine of the Republic of Uzbekistan or to any of its officers and representatives. 
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